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Teil A: Begründung des Bebauungsplans 

1. Planungserfordernis und Zielsetzung der Planung 

Nach § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen sobald 
und soweit dies für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die Rege-
lungsinhalte des § 34 BauGB sind nicht ausreichend, um weiterhin eine geordnete städtebau-
liche Entwicklung zu sichern. 
 
Nach Einstellung der Produktion der ehemaligen Maschinenfabrik (MAFA) in Heidenau im Jahr 
1999 entwickelte sich das Gelände teils als Industriebrache teils mit partieller Nutzung durch 
unterschiedliche Betriebe. Wesentliche Teile der denkmalgeschützten Bausubstanz verfielen, 
bis das Anwesen im Jahr 2019 zwangsversteigert wurde und somit in das Eigentum eines 
neuen Besitzers gelangte. Über ein im Jahr 2020 durchgeführtes kooperatives städtebauliches 
Werkstattverfahren sollten innovative Konzepte für eine verdichtete Bebauung mit attrakti-
ven Freiräumen für das Areal gefunden werden. Dabei verfolgt die Stadt Heidenau das Ziel in 
diesem zentralen Stadtbereich einen städtischen Raum zu entwickeln, der als lebendiges und 
nachhaltiges Stadtgebiet einen identitätsstiftenden Charakter erhält. Nach Vorstellung der Er-
gebnisse des Werkstattverfahrens, an dem drei renommierte Architekturbüros beteiligt wa-
ren, wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Arbeit des Büros  
Peter Kulka Architektur zur Grundlage der weiteren Planung zu machen. Verfahrensbegleitend 
wird das Plankonzept als Masterplan weiter qualifiziert und der Bauleitplanung zugrunde ge-
legt.   
 
In seiner Sitzung am 29. Oktober 2020 hat der Stadtrat der Stadt Heidenau beschlossen, den 
am 30. August 2018 gefassten Beschluss Nr. 088/2018 (Aufstellungsbeschluss) aufzuheben 
und den Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - Park“ neu aufzustellen (Beschluss Nr. 107/2020). Die 
Aufhebung und Neufassung des Aufstellungsbeschlusses wurde am 20. November 2020 im 
Heidenauer Journal Nr. 22/2020 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans wurde vom 26. Juli bis einschließlich 03. September 2021 
öffentlich ausgelegt. Damit wurde der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich über die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die künftige Bebauung des Gebietes zu informie-
ren und Stellungnahmen vorzubringen. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde 
am 16. Juli 2021 im Heidenauer Journal Nr. 13/2021 öffentlich bekannt gemacht. Parallel zur 
öffentlichen Auslegung wurde den Trägern öffentlicher Belange und den Nachbargemeinden 
der Vorentwurf zur Kenntnis gegeben und diese zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefor-
dert. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in einer Tabelle erfasst. Der Stadtrat hat in 
seiner Sitzung am 16.12.2021 die Abwägung der Stellungnahmen zum Vorentwurf beschlos-
sen (Beschluss Nr. 171/2021). Abwägungsrelevante Sachverhalte sind in die Entwurfsfassung 
einbezogen worden. 
 
Nach Satzungsbeschluss bedarf der Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung 
durch die höhere Verwaltungsbehörde. 
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Unter Berücksichtigung des § 1 Abs. 5 und Abs. 6 BauGB werden mit dem Bebauungsplan ins-
besondere folgende Planungsziele verfolgt:  
 

• Schaffung der planungsrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen für eine bauliche Ent-
wicklung des Areals auf der Grundlage des städtebaulichen Entwurfs (Masterplan) 
des Büros Peter Kulka Architektur, 

• Revitalisierung der Flächen unter Berücksichtigung der wesentlichen Teile denkmal-
geschützter Bausubstanz,  

• Herstellung einer städtebaulichen Ordnung im Bereich verschiedener aufeinander-
treffender städtebaulicher Strukturen mit klarer Raumbildung entlang der Straßen 
und sonstiger öffentlicher Flächen,  

• Sicherung einer dem Standort entsprechenden städtebaulichen Qualität und Frei-
raumqualität, 

• stadträumliche Verknüpfung mit angrenzenden Quartieren, 
• Umsetzung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes unter Berücksichtigung von 

Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, 
• Sicherung der Verkehrs- und Medienerschließung. 

 

2. Geltungsbereich und örtliche Verhältnisse 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes M 13/1, “MAFA - Park“ in Heidenau ist 
begrenzt durch 
 

• die Fritz-Weber-Straße und die Bahntrasse Dresden - Pirna im Nordosten, 
• die Mühlenstraße im Süden, 
• die Heinrich-Heine-Straße im Südwesten und 
• die Thomas-Mann-Straße (einschl. der nördlich angrenzenden Flurstücke der Kinder-

tageseinrichtung) im Nordwesten. 
 
Die Grenze des Plangebietes wurde gegenüber der im Aufstellungsbeschluss festgesetzten 
Grenze geändert. In den räumlichen Geltungsbereich wurden die Flurstücke Nr. 356/b und 
358/e einbezogen. Der räumliche Geltungsbereich umfasst nun folgende Flurstücke der Ge-
markung Mügeln: 356/b, 358/c (Teilfläche), 358/e, 358/f, 359/a, 359/c, 359/d, 361, 361/a, 
361/b, 362/b, 362/d, 362/e, 362/1, 362/2, 362/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 
390/3, 390/4, 392/f, 396, 414/1 (Teilfläche), 414/2, 415/2, 426 (Teilfläche).   
 
Maßgebend ist die zeichnerische Festsetzung des räumlichen Geltungsbereiches im Plan im 
Maßstab M 1: 1000. 
 
Die Flächen des Geltungsbereiches weist eine Größe von ca. 8,5 ha auf.  
 
Die topografische Ausgangssituation der betroffenen Grundstücke ist nahezu eben. Die mitt-
lere Geländehöhe liegt bei ca. 120 m ü. NHN. 
 
Das Plangebiet befindet sich unmittelbar an der die Stadt Heidenau durchschneidenden Bahn-
linie. Es liegt südwestlich der Bahntrasse, die das Plangebiet vom Stadtzentrum trennt. In der 
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näheren Umgebung ist sowohl Gewerbe (südlich) angesiedelt, wie auch eine Villenstruktur 
(südwestlich) vorhanden. 
 

3. Übergeordnete Planungen 

Als Grundlage zur Erarbeitung des Bebauungsplanes sind folgende übergeordneten Planungen 
zu beachten: 
 

• Raumordnung und Landesplanung 
• Flächennutzungsplan 
• Kommunale Fachplanungen 

3.1  Raumordnung und Landesplanung 

Landesentwicklungsplan (LEP) 2013 
Bauleitpläne der Gemeinden sind nach § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. Alle räumlichen Planungen, insbesondere die Regionalplanung, jedoch auch Bauleit-
planungen und raumbedeutsame Fachplanungen, sind an den Festlegungen des Landesent-
wicklungsplans auszurichten. Dieser hat damit zentrale übergeordnete Bedeutung.  
 
Im Landesentwicklungsplan Sachsen 2013 (LEP 2013) ist Heidenau als Gemeinde in einem 
“Verdichtungsraum“ eingeordnet. Die Raumkategorie der Verdichtungsräume ist gekenn-
zeichnet “durch eine hohe Konzentration von Bevölkerung, Wohn- und Arbeitsstätten, Trassen, 
Anlagen und Einrichtungen der technischen und sozialen Infrastruktur sowie durch hohe innere 
Verflechtungen“. 
 
“Suburbanisierungsprozesse und die Umgestaltung der Wirtschaft sowie der Infrastruktur ha-
ben dazu geführt, dass sich die traditionellen Gegensätze zwischen Zentrum und Peripherie 
weiter auflösen. Die Räume entwickeln sich zunehmend zu Stadtregionen mit einem vernetzten 
Sozial-, Wirtschafts- und Kulturraum. Diese Potenziale für Wirtschaftswachstum auf der einen 
Seite, aber auch die notwendige Ressourcenschonung hinsichtlich der Flächeninanspruch-
nahme auf der anderen Seite gilt es durch eine abgestimmte Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung, durch entsprechende städtebauliche Maßnahmen sowie durch passfähige stadtregionale 
Kooperationsstrukturen zu unterstützen. Deshalb stehen in den Verdichtungsräumen neben 
Entwicklungs- und Sanierungsaufgaben zur Stärkung als Wirtschafts- und Wissenschaftsstand-
ort insbesondere auch Ordnungsaufgaben hinsichtlich einer zweckmäßigen und umweltver-
träglichen Flächennutzung im Vordergrund.“ *) 
*) Landesentwicklungsplan 2013 Freistaat Sachsen - Begründung zu 1.2 Raumkategorien - Verdichtungsräume, S. 26 

 
Den Zielen des LEP wird insofern entsprochen, als mit dem Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - 
Park“ in Heidenau eine sinnvolle Nachnutzung brachliegender Industrieflächen ermöglicht 
wird. Durch die ressourcenschonende Siedlungsentwicklung werden weitere Flächeninan-
spruchnahmen vermieden. Die abgestimmte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung mit Wohn- 
und Arbeitsstätten unter Einbeziehung von Gemeinbedarfsflächen für soziale und kulturelle 
Einrichtungen wird darüber hinaus den Intentionen der Verbindungs- und Entwicklungsachse 
zwischen dem Oberzentrum Dresden und dem Mittelzentrum Pirna gerecht. 
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Die Nutzungsfestsetzungen des Bebauungsplanes berücksichtigen darüber hinaus die Ziele 
des LEP 2013 die u. a. vorsehen, dass neue Bauflächen vorrangig in Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten mit entsprechenden Infrastruktureinrichtungen ausgewiesen werden so-
wie die Nutzung vorhandener Bauflächen Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete ha-
ben soll: 
 

Z 2.2.1.4  Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile 
nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Solche 
neuen Baugebiete sollen in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zu-
sammenhang bebaute Ortsteile festgesetzt werden.  

 

„Mit dem Ziel wird das Prinzip des Vorrangs der Innen- vor Außenentwicklung raumordnerisch 
verankert. (...)“                     (LEP 2013, S. 60) 
 
Die damit verbundenen Handlungsfelder betreffen ein differenziertes Angebot als Grundlage 
urbaner Lebensqualitäten, die sich in innerstädtischen gewerblichen Nutzungen in Verbin-
dung mit innerstädtischem Wohnen dokumentieren. Mit dem Bebauungsplan werden dafür 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. 
 

Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge 
Der Regionalplan wird aus dem Landesentwicklungsplan entwickelt, konkretisiert die allge-
mein gehaltenen Ziele und Grundsätze nach den regionalen Besonderheiten und gibt damit 
einen Rahmen für die Bauleitplanung der Gemeinden vor. Der derzeit gültige Regionalplan 
Oberes Elbtal/Osterzgebirge hat in seiner 2. Gesamtfortschreibung 2020 mit der Bekanntma-
chung im Amtlichen Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38/2020 am 17.09.2020 Rechts-
wirksamkeit erlangt. Er löst den Regionalplan aus dem Jahre 2009 einschließlich der seit April 
2003 wirksamen Teilfortschreibung bezüglich der Grundsätze und Ziele zur Windenergienut-
zung ab. Der Plan war bereits am 24.06.2019 durch die Verbandsversammlung des Regionalen 
Planungsverbandes Oberes Elbtal/Osterzgebirge beschlossen worden und wurde am 
08.06.2020 durch das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung genehmigt. 
 
Der Regionalplan trifft Festlegungen zur räumlichen Entwicklung. Dazu gehören insbesondere 
auch Festlegungen zur Raum- und Siedlungsstruktur. Dabei wird der Stadt Heidenau die Funk-
tion eines Grundzentrums in der Raumordnung zugewiesen. 
 
“Die Grundzentren sollen in ihren Versorgungs- und Siedlungskernen für die Bevölkerung ihres 
Verflechtungsbereiches die Voraussetzungen zur Sicherung der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des allgemeinen und täglichen Bedarfs und der sozialen und medizinischen 
Grundversorgung erhalten bzw. ausbauen.“ *) 
*) Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2020 – Z 1.1.3, S. 20 

 
Die Fortschreibung des Regionalplanes enthält für das Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet vorbeu-
gender Hochwasserschutz mit geringer Gefahr (Grundsatz 4.1.4.7, Karte 4). Die jeweils zuläs-
sigen Nutzungen sollen an die bei einem Extremhochwasser möglichen Wassertiefen und Fließge-
schwindigkeiten angepasst werden. Als Orientierungshilfe für nachfolgende Planungen haben 
Gebiete mit geringer Gefahr mögliche Wassertiefen unter 0,5 m und einen spezifischen Abfluss 
von 0,5 m2/s. Die Darstellung im Regionalplan ist stark generalisiert und kann daher nur als 
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grobe Orientierung verwendet werden. Ausführungen zur konkreten Beurteilung der Gefährdung 
sind im Kapitel 5 (Umweltbelange) der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt.  
 
Den Zielen der Raumordnung wird insbesondere auch aufgrund der günstigen Lage des Plan-
bereiches im Stadtgebiet Heidenaus, der idealen ÖPNV-Anbindung zum Oberzentrum Dres-
den und den im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zum Hochwasserschutz entspro-
chen. 

3.2  Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Stadtrat der Stadt Heidenau hat am 22.06.2017 die Aufstellung des Flächennutzungspla-
nes (FNP) der Stadt Heidenau beschlossen. Der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung hat in 
der Zeit vom 12.03.2018 bis einschließlich 09.04.2018 öffentlich ausgelegen. Parallel dazu er-
folgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange. In 
der Stadtratssitzung am 20.12.2018 wurde mit Vorlagen-Nr. 090/2018 die Abwägung der ein-
gegangenen Stellungnahmen zum FNP-Vorentwurf als Grundlage für die nachfolgende Erar-
beitung des FNP-Entwurfs beschlossen. Der Beschluss über den Entwurf des Flächennutzungs-
planes in der Fassung vom 28.01.2022 erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 31.03.2022. 
Der Abwägungsbeschluss der eingegangenen Stellungnahmen zum FNP-Entwurf wurde im De-
zember 2022 zusammen mit dem Beschluss zur erneuten Offenlage von drei Teilbereichen 
des FNP gefasst. Eine erneute Offenlage erfolgte im Zeitraum vom 06.02.- 09.03.2023. 
 

 
 

Flächennutzungsplan der Stadt Heidenau, Entwurf in der Fassung vom 28.01.2022  (Ausschnitt) 
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Im Entwurf des Flächennutzungsplanes der Stadt Heidenau in der Fassung vom 28.01.2022 
wird eine Teilfläche der ehemaligen Maschinenfabrik (parallel zur Bahntrasse) als Planung ei-
ner gemischten Baufläche mit der Kennzeichnung MM2 ausgewiesen. Ein flächenmäßig klei-
nerer Teil ist als Planung von Wohnbauflächen mit der Kennzeichnung MW2 ausgewiesen und 
beinhaltet ein Planzeichen für Schule. Die Plangebietsfläche nordwestlich der Thomas-Mann-
Straße ist im Flächennutzungsplan weitgehend als Planung für Gemeinbedarfsfläche mit der 
Zweckbestimmung “Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen“ dargestellt und 
mit MGB1 gekennzeichnet. Die Fläche der derzeitigen Kindertageseinrichtung (Villa und Inte-
rimsgebäude) an der Fritz-Weber-Straße ist hingegen als Wohnbaufläche ausgewiesen. Wei-
terhin ist eine Kennzeichnung für Altlasten (Nr. 87214019) vermerkt sowie eine im südwestli-
chen Bereich gelegene Teilfläche als festgesetztes Überschwemmungsgebiet ausgewiesen.  
 
In der Begründung zum FNP wird ausgeführt: “Zur Entwicklung des gesamten Areals befindet 
sich der Bebauungsplan M 13/1 “Mafa-Park“ in Aufstellung. Mit dem Bebauungsplan werden 
insbesondere die Revitalisierung der Flächen unter Berücksichtigung der wesentlichen Teile 
denkmalgeschützter Bausubstanz sowie die Herstellung einer städtebaulichen Ordnung im Be-
reich verschiedener aufeinandertreffender städtebaulicher Strukturen mit klarer Raumbildung 
entlang der Straßen und sonstiger öffentlicher Flächen verfolgt.“ 
 
Im Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - Park“ werden “Urbane Gebiete (MU)“ und “Allgemeine 
Wohngebiete“ sowie “Flächen für den Gemeinbedarf“ ausgewiesen. Die Kennzeichnungen für 
Altlasten und das festgesetzte Überschwemmungsgebiet wird in den Bebauungsplan über-
nommen. Die Festsetzungen werden somit im Sinne des § 8 Abs. 2 BauGB aus den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplanes (Entwurf) entwickelt.  
 
Der als vorbereitende Bauleitplanung dienende Flächennutzungsplan der Stadt Heidenau be-
findet sich weiterhin im Planprozess. Da er derzeit noch keine Rechtskraft erlangt hat, bedarf 
der Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - Park“ gem. § 10 Abs. 2 BauGB der Genehmigung durch 
die höhere Verwaltungsbehörde. 

3.3  Kommunale Fachplanungen 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) 
In der Teilfortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK) der Stadt Hei-
denau (Stand 26.04.2018) wird der Planbereich im “Fachteil Brachen“ als Brachfläche mit sehr 
hoher Priorität der Beräumung ausgewiesen. Derzeit befindet sich das INSEK in der Neuauf-
stellung (Stand Analyse). 
 
“Die umzusetzenden Maßnahmen beinhalten mehrheitlich einen Abriss der sanierungsbedürf-
tigen bzw. einsturzgefährdeten Bausubstanz sowie eine Beräumung und (Teil)Entsieglung der 
Freiflächen. Ausnahmen bilden denkmalgeschützte Gebäude, bei denen das weitere Vorgehen 
besonders zu prüfen und mit der Unteren Denkmalschutzbehörde abzustimmen ist. Aufgrund 
der hohen Anzahl an Flächen mit bekannten Altlasten sind Altlastenbehandlungen ebenfalls 
Bestandteil der umzusetzenden Maßnahmen. Darüber hinaus sind nach der Flächenberäu-
mung eine Anlage von Grünflächen oder Neubebauungen geplant.“  
 

Teilfortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) der Stadt Heidenau – Fachteil “Brachen“, S. 4 
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Die Realisierung der dargestellten Ziele des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts der Stadt 
Heidenau werden mit den Festsetzungen des Bebauungsplanes ermöglicht. 
 
Lärmaktionsplan 2018 
Mit der gesetzlichen Verankerung der EU-Richtlinie im Bundesimmissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) und der Verordnung über die Lärmkartierung (34. BImSchV) sind Kommunen deutsch-
landweit zur Lärmkartierung solcher Hauptverkehrsstraßen verpflichtet, die eine vorgegebene 
Mindest-Verkehrsmenge aufweisen. Auf Basis der Kartierung ist ein Lärmaktionsplan (LAP) 
aufzustellen, durch dessen Umsetzung in erheblich belasteten Bereichen mit Wohnnutzung 
Lärmminderungen erreicht werden.  
 
Der Lärmaktionsplan 2018 der Stadt Heidenau (Bearbeitungsstand: 27.08.2018) berücksich-
tigt gesamtstädtische Planungen und Ziele, insbesondere Verkehrsentwicklungs- und Flä-
chennutzungspläne sowie Pläne der Stadtentwicklung. Gegenwärtig wird die Evaluierung des 
Lärmaktionsplanes vorbereitet (Stand: Vergabe). Ausführungen zur Lärmbelastung des Plan-
bereiches sind im Kapitel 5 (Umweltbelange) der Begründung zum Bebauungsplan dargelegt.  
 
Verkehrsentwicklungsplan 
Der Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Heidenau (Stand: Juni 2005, Neuaufstellung 
2023/2024 geplant) dient der Darstellung verkehrspolitischer Zielstellungen. Ausgehend von 
den in der Analyse festgestellten Defiziten waren Maßnahmenkonzepte für die einzelnen Ver-
kehrsarten zu entwickeln, die in Kombination miteinander ein stadtverträgliches Gesamtkon-
zept ergeben.  
 
Entwicklungspotentiale werden insbesondere gesehen  

- in der Attraktivitätssteigerung des Bahn- und Busverkehrs (ÖPNV),  
- der Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr,  
- der weiteren Förderung des Fußgängerverkehr vorrangig durch die Sanierung ungenü-

gender Gehwege und die Gewährleistung sicherer Querungen von Hauptstraßen,  
- in Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in den Wohngebieten durch Einrichtung wei-

tere Tempo-30-Zonen.  
 
Neben konkreten Vorschlägen zur Verkehrsentwicklung können allgemeine strategische Ziele 
herausgelesen werden, die auch auf das Plangebiet zutreffen: 

- günstig erreichbare Standorte verstärkt entwickeln, 
- Standortvorteil “Stadtqualität“ stärker bewerten, 
- Verkehrsinfrastrukturen sensibel und hochwertig gestalten und dabei die Interessen 

aller Verkehrsteilnehmer einbeziehen, 
- neue und alternative Mobilitätsstile fördern und vernetzen. 

 
Mit dem Bebauungsplan wird den benannten Zielen grundsätzlich entsprochen.  
 
Einzelhandelskonzept 
Mit der Aufstellung eines Einzelhandelskonzepts war beabsichtigt die Entwicklungsspielräume 
für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung in der Stadt zu ermitteln. Aufgabe der Untersu-
chung war es, eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Weiterentwicklung des tertiären 
Sektors, speziell des Einzelhandels und des Ladenhandwerks, zu erarbeiten. Das 
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Einzelhandelskonzept der Stadt Heidenau (Stand: 27.05.2010) soll die inhaltlichen Grundlagen 
für ein Zentrenkonzept sowie die Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche i.S.d. des Bau-
gesetzbuches bzw. der Baunutzungsversorgung liefern. Die Neuaufstellung des Einzelhandels-
konzeptes ist für 2023 geplant. 
 
Energie- und Klimaschutzkonzept 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.12.2013 das vom Ingenieurbüro INNIUS DÖ GmbH 
erarbeitete Energie- und Klimaschutzkonzept für die Stadt Heidenau (Endversion vom 
06.12.2013) beschlossen. Darin werden, nach ausführlicher Istzustands- und Potentialanalyse 
kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen aufgezeigt, um eine nachhaltige und zukunftsfä-
hige Energieversorgungsstruktur zu gewährleisten. Begrenzte Mittel sollen zielgerichtet so 
eingesetzt werden, dass der Verbrauch an fossiler Energie sinkt und gleichzeitig die Attrakti-
vität des Wohnstandortes und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft langfristig gesichert 
wird.  
 
Aufgezeigt werden Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Vermeidung von 
Energieeinsatz und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien. Dies kann, neben einer 
angestrebten Reduktion des Energieverbrauchs, z.B. durch Erweiterung, qualitative Moderni-
sierung und Flexibilisierung des Fernwärmesystems und der Heizkraftwerke sowie einer Erhö-
hung des Anteils an Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen. 
 
Mit dem Bebauungsplan werden die Realisierung von Zielen des Energie- und Klimaschutz-
konzeptes ermöglicht sowie neue klimapolitische Schwerpunkte gesetzt. So kann durch er-
gänzende Mobilitätsangebote (Car-Sharing, Fahrradverleih, Begünstigung der Elektromobili-
tät u.a.) der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich reduziert werden sowie durch bauliche und 
grünordnerische Maßnahmen (Dach- und Fassadenbegrünung, Aufwertung und Ausbau be-
stehender Grünflächen, Flächenentsiegelungen etc.) eine maßgebliche Verbesserung der mik-
roklimatischen Verhältnisse erreicht werden. 
 

4. Städtebauliches und nutzungsspezifisches Konzept 

Das Plangebiet besteht derzeit aus einer umzäunten von der ursprünglichen Bebauung ge-
prägten Gewerbefläche. Es bedarf einer grundsätzlichen städtebaulichen Neuordnung, die 
dem besonderen Ort in zentraler Stadtlage gerecht wird. Dabei sind die gebietsprägenden 
Elemente zu berücksichtigen und in angemessenen Bezug zu ergänzenden Neubauten zu set-
zen. 
 
Angestrebt wird ein gemischt genutztes urbanes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität, das 
in ambitionierter Ausprägung geeignet ist, die unzulänglich ausgebildete Stadtmitte Heiden-
aus zu kompensieren. Dazu kann eine enge Nachbarschaft vielfältiger Nutzungen wie Gastro-
nomie, Wohnen, kleinteiliger Einzelhandel, Bildung und Forschung, Gewerbe, Kunst, Kultur, 
Gemeinwesen, Sport und Freizeit beitragen. Die Einbeziehung denkmalgeschützter Bausub-
stanz in eine ansonsten von innovativer Architektur geprägten Umgebung wird als besondere 
Chance und identitätsstiftende Qualität gesehen. Das Leitbild des urban verdichteten, funkti-
onal und sozial durchmischten lebendigen Stadtteils soll das Gebiet prägen. Bei Wohnbauten 
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sind differenzierte Angebote bedarfsgerechter Wohnformen für verschiedene Generationen 
zu schaffen.  
 
Im Quartier befinden sich zahlreiche Objekte von denkmalpflegerischer Relevanz. Dazu gehö-
ren mehrere Industriegebäude aus der Gründungszeit der Maschinenfabrik aber auch die Fab-
rikantenvilla (Thomas-Mann-Straße 8) und der Mühlgraben, der das Gelände durchzieht.  
Der sensible Umgang mit diesen Objekten ist wesentlicher Teil des städtebaulichen Konzepts, 
wobei ein teilweiser Rückbau einzelner Objekte in enger Abstimmung mit der Denkmalbe-
hörde nicht ausgeschlossen wird.  
 
Städtebaulich orientiert sich die Planung bewusst an der Grundstruktur des historischen 
Werksgeländes und ergänzt erhaltenswerte Bestandsgebäude. Die zentrale Halle der ehema-
ligen mechanischen Fertigung soll zum Kommunikationszentrum ausgebaut werden. Umlau-
fend bleiben die Umfassungsmauern in ihrer ursprünglichen Gestalt erhalten. Aus ihnen 
wächst u.a. das höchste Punkthaus des Areals mit markantem Dachgarten heraus. 
 
Nördlich angrenzend befindet sich die neu gestaltete Haupterschließungsstraße des Quar-
tiers, die sich am Verlauf der ehemaligen Werksstraße orientiert und als verkehrsberuhigter 
Bereich ausgebildet wird. Flankierend liegen Geschäfts- und Bürogebäude mit Wohnungen in 
den Obergeschossen. Durch Geschäfte im unteren Teil wird der Straßenzug zu einer belebten 
Zone mit hoher Aufenthaltsqualität. Zwei weitgehend geschlossene Quartiere mit integrierten 
Hochpunkten und hochwertig gestalteten Innenhöfen schirmen das Gesamtgelände lärmmin-
dernd zur Bahntrasse ab. 
 
Der Bereich südlich der zentralen Halle ist durch Wohnbauten und einen großzügigen Grün-
raum geprägt. Die Punkthäuser entlang der Heinrich-Heine-Straße orientieren sich in Volumen 
und Ausrichtung an der gegenüberliegenden Bebauung. Die neuen kubischen Häuser sind von 
der Straße zurückgenommen und haben im Inneren einen privaten Grünraum, welcher den 
Wohnungen im Erdgeschoss zugeordnet werden kann. Es entsteht eine stark begrünte Zone 
zur Heinrich-Heine-Straße, die sich bis zur Mühlenstraße erstreckt. Das langgestreckte Ge-
bäude mit anschließendem weiteren Hochpunkt bildet das Gegengewicht zur historischen 
Werkhalle, dem neuen Zentrum des Quartiers. Ein auf dem Dach des Zeilengebäudes ange-
legtes Gewächshaus wird den Bewohnenden “urban-gardening“ ermöglichen. 
 
Im Gegensatz zur Haupterschließungsstraße entsteht im südwestlichen Teil, zwischen Wohn-
bebauung und zentralem Kommunikationsort, ein parkähnlicher öffentlicher Grünraum mit 
attraktiver Wegeverbindung zum künftigen Wohnquartier südlich der Müglitz. Das auf dem 
Gelände noch vorhandene Industriegleis soll als kulturgeschichtliches Zeitzeugnis erhalten 
bleiben und in die Gesamtanlage integriert werden. 
 
Als Schwerpunkt der Nutzung ist Wohnen mit ergänzenden Funktionen vorgesehen, wobei 
familienfreundliche Wohnformen Präferenz haben. Ein Servicehaus für altersgerechtes Woh-
nen mit zugehörigen Pflegeeinrichtungen und Dienstleistungen ist im südlichen Teil des Plan-
gebietes geplant. Die Einbindung eines Wellnessbereichs mit Sauna wird angestrebt. 
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Weiterhin wird Bedarf für zusätzliche Betreuungsplätze in einer Kindertageseinrichtung gese-
hen. Daher wird ein Ersatzneubau für die Kita “Wurzelzwerge“ auf angrenzenden Flurstücken 
planungsrechtlich vorbereitet. Für das derzeit als Kita genutzte Villengebäude bietet sich nach 
Sanierung eher eine Wohnnutzung an. Eine weitere Gemeinbedarfsfläche ist für kulturelle 
oder soziale Einrichtungen bzw. für eine (private) Schule angelegt.  
 
Gender Mainstreaming 
Im Sinne der Inklusion sollen die örtlichen Strukturen so gestaltet werden, dass sie von Men-
schen mit und ohne Behinderung, Frauen und Männern, Kindern, alten Menschen, eben von 
allen Menschen genutzt werden können. Der Bedarf an barrierefreien Gebäuden und gleich-
ermaßen an öffentlichen Räumen wird in den nächsten Jahren erheblich steigen.  
 
Gender Mainstreaming oder Geschlechtergerechtigkeit in der Stadtplanung hat zum Ziel mög-
lichst gleichwertige Lebensbedingungen für alle Menschen herzustellen. In der Bauleitplanung 
können z.B. Handlungsansätze die Einordnung von Versorgungs- und Infrastruktureinrichtun-
gen in der Nähe von Wohnungen und Arbeitsplätzen, die Schaffung oder Sicherung von Park- 
und Grünanlagen und die Herstellung von kurzen Wegen zu Haltestellen des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs sein. 
 
Die vorliegende Planung dient dazu, brachliegende Flächen in zentraler Lage zu aktivieren, 
diese nachhaltig zu entwickeln und für Wohn- und Geschäftsnutzungen, wie auch für soziale 
und kulturelle Einrichtungen, verfügbar zu machen. Die Qualifizierung von Frei- und Platzräu-
men sowie das Motiv “Stadt der kurzen Wege“ trägt dazu bei, möglichst gleichwertige Lebens-
bedingungen für alle Menschen zu schaffen und auf individuelle Unterschiede und Lebenssi-
tuationen Rücksicht zu nehmen. Spezifische bauliche Maßnahmen sollen in der weiteren Pla-
nung umfangreich berücksichtigt werden. Sie sind letztlich im Rahmen der Genehmigungs- 
und Ausführungsplanung zu beachten und zu realisieren. Besonders zu beachten ist dabei 
auch § 50 SächsBO (Barrierefreies Bauen). 
 

5. Umwelt- und Naturschutzbelange  

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere auch vielfältige Belange des Umwelt- 
und Naturschutzes sowie der Landschaftspflege zu berücksichtigen, um einer nachhaltigen 
und umweltgerechten Planung zu entsprechen. Durch entsprechende Festsetzungen im Be-
bauungsplan können die Belange des Umweltschutzes, insbesondere die Auswirkungen auf 
Mensch und Natur, angemessen berücksichtigt werden. 
 
Im Folgenden werden die relevanten Belange des Umwelt- und Naturschutzes zusammenfas-
send wiedergegeben. Weitere Ausführungen sind im Umweltbericht (Teil B dieser Begrün-
dung) dargelegt. 
 
Lärmschutz 
Das Stadtgebiet von Heidenau wird von der Staatsstraße S 172 sowie der Bahnlinie Dresden-
Prag durchzogen. Aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der Straße und der Bahnstrecke 
sind beide als potentiell relevante Lärmquellen zu betrachten. Dabei ist die Lärmbelastung, 
die durch den Eisenbahnverkehr verursacht wird, ungleich höher als die des Straßenverkehrs. 
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Die Lärmausbreitung des Schienenverkehrs ist nahezu im gesamten Stadtgebiet deutlich 
wahrnehmbar und betrifft besonders nachts den Großteil der Bevölkerung.  
 
Bezogen auf das Plangebiet werden Vorkehrungen zum Schutz vor oder zur Minderung von 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch Lärm notwendig. Insbesondere durch den Schienen-
verkehr der unmittelbar angrenzenden Bahntrasse bedingt, werden schalltechnische Orien-
tierungswerte überschritten. Zur Ermittlung der konkreten Lärmbelastung wurde verfahrens-
begleitend ein schalltechnisches Gutachten erstellt, dessen Ergebnisse und Empfehlungen in 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes einfließen. Gutachterlich ermittelte maßgebliche Au-
ßenlärmpegel sind im Beiplan 01 dargestellt. 
 
Bodenkontaminationen/ Altlasten 
Fast alle Flurstücke des Plangebietes sind im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) als altlas-
tenverdächtige Flächen mit der Altlastenkennziffer Nr. 87214019 und der Bezeichnung "Hei-
denauer Maschinenfabrik" registriert.  
 

Aus vorherigen Untersuchungen lagen bereits frühzeitig Erkenntnisse zu partiellen Bodenkon-
taminationen vor: 
 

• Historische Erkundung von Altlasten für den Altstandort “Heidenauer Maschinenfabrik“, 
ARGE Bodenmanagement GmbH, 26.04.2016 

 

• Orientierende Altlastenerkundung für den Altstandort “Heidenauer Maschinenfabrik“,  
ARGE Bodenmanagement GmbH, 30.06.2017 

 

Diese Untersuchungsergebnisse decken jedoch nicht vollständig die bestehende Altlastensi-
tuation im Plangebiet ab. Daher wurde verfahrensbegleitend das Ingenieurbüro für Geotech-
nik GmbH (IFG) mit vertiefenden Bodenuntersuchungen beauftragt. Die Gutachten enthalten, 
neben einer Beurteilung der geologischen und hydrologischen Verhältnisse, detaillierte Ergeb-
nisse der Schadstofferkundungen sowie Angaben zu möglichen Grundwassergefährdungen. 
Anhand von Gefährdungsabschätzungen werden weiterhin Entsorgungs- und Verwertungs-
hinweise gegeben. Darüber hinaus war zu prüfen, ob und in welchem Umfang Maßnahmen 
zur Altlastensanierung (Bodenaustausch oder Bodenabdeckung) notwendig werden um nut-
zungsbezogene Gefährdungen (Wirkungspfad Boden-Mensch) dauerhaft auszuschließen. Auf 
Grundlage der Ergebnisse der Gutachten werden entsprechende Festsetzungen im Bebau-
ungsplan getroffen. 
 
Oberflächen- und Grundwasser 
In naher Entfernung zum Plangebiet (ca. 70 m Luftlinie von der Straßenkreuzung Heinrich-
Heine-Straße/Mühlenstraße) befindet sich der Flusslauf der Müglitz als Gewässer Erster Ord-
nung (gem. § 30 SächsWG). Von diesem können Hochwassergefahren ausgehen. Der das Plan-
gebiet querende Mühlgraben hat als solcher keine Funktion mehr und wird auch nicht wieder 
als wasserführender Kanal ertüchtigt werden können. Weitere fließende oder stehende Ge-
wässer sind in der näheren Umgebung nicht vorhanden.  
 
Trinkwasserschutzgebiete sind nicht betroffen.  
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Im Rahmen des beauftragten Baugrundgutachtens werden Aussagen zu Grund- und Schich-
tenwasserverhältnissen im Plangebiet getroffen. Demnach wurde zum Erkundungszeitpunkt 
in keinem Aufschluss Grund oder Schichtwasser angeschnitten, obwohl die Erkundung wäh-
rend einer recht niederschlagsreichen Zeit stattfand. Saisonbedingt ist das Auftreten von hö-
her liegenden Sicker- oder Grundwasserabschnitten innerhalb der als potenzieller Grundwas-
serleiter geltenden durchlässigen Schicht jedoch nicht auszuschließen. Für das Plangebiet wer-
den gute geologische und hydrologische Bedingungen für eine Versickerung von Nieder-
schlagswasser bestätigt. 
 
Hochwasserschutz 
Festgesetzte Überschwemmungsgebiete sollen gem. § 9 Abs. 6a BauGB im Bebauungsplan 
nachrichtlich übernommen werden. Vom festgesetzten Überschwemmungsgebiet der Müglitz 
ist das Plangebiet im Bereich der Heinrich-Heine-Straße in geringen Teilen berührt.  
 
Nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind die Festsetzungen an neue Erkenntnisse 
abzupassen. Die Grundlagen werden i.d.R. durch Berechnungen und Darstellungen in Hoch-
wassergefahren- und Hochwasserrisikokarten ermittelt. Für das Stadtgebiet Heidenau wur-
den diese Unterlagen zum Gewässer Müglitz durch das Ingenieurbüro INROS LACKNER (Stand 
12.06.2020) erstellt. 
 
Der nachfolgende Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte zeigt, dass bei einem HQ100 
das Plangebiet lediglich im Bereich der Unterführung der Mühlenstraße unter der Bahntrasse 
betroffen ist. 
 

 
 

Hochwassergefahrenkarte (Anlage 3) Müglitz HQ100 (INROS LACKNER, 12.06.2020), Ausschnitt 

 
Dagegen ist das Plangebiet, wie der nachfolgende Kartenausschnitt zeigt, bei einem HQ200 fast 
vollständig betroffen. 
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Hochwassergefahrenkarte (Anlage 4) Müglitz HQ200 (INROS LACKNER, 12.06.2020), Ausschnitt 

 
Nach Auskunft der zuständigen Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge, Referat Gewässerschutz, werden die festgesetzten Überschwemmungsgebiete 
auf Grundlage der aktuellen Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für das Stadt-
gebiet Heidenau derzeit überarbeitet. Nach erfolgter Aktualisierung werden voraussichtlich 
keine Bauflächen des Bebauungsplanes M 13/1 “MAFA - Park“ im festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet liegen. Lediglich der Straßenabschnitt Mühlenstraße im Bereich der Bahnunter-
führung wird weiterhin betroffen sein. 
 
Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird jedoch voraussichtlich weiterhin als 
“überschwemmungsgefährdetes Gebiet“ eingestuft werden. In überschwemmungsgefährde-
ten Gebieten sind nach § 75 Abs. 5 SächsWG dem Risiko angepasste planerische und bautech-
nische Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch eindringendes Wasser soweit wie mög-
lich zu verhindern. Insbesondere sind bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Ein-
trag wassergefährdender Stoffe bei Überschwemmungen zu verhindern. Entsprechende Hin-
weise werden in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Stadtklima 
Das Plangebiet befindet sich in zentraler Lage der Stadt Heidenau. Wesentliche charakteristi-
sche Prägung erhält das Quartier durch seine vorhergehende Nutzung als Fabrikgelände. 
 
Ziel der Planung ist es, trotz des relativ hohen Versiegelungsgrades, die klimatischen Verhält-
nisse nicht zu verschlechtern, sondern vielmehr zu verbessern. Dazu werden Maßnahmen vor-
gesehen, die dem Aufwärmeffekt entgegenwirken, wie Dachbegrünungen zur Schaffung 
neuer Verdunstungsflächen, Herstellung integrierter Grünflächen und Baumpflanzungen. Eine 
intensive Begrünung der Innenhöfe und der Dächer von Tiefgaragen ist geplant. Zusätzlich 
werden begrünte Fassaden angestrebt. Die Kompensationsansätze sollen u.a. einen ausgegli-
chenen Wasserhaushalt durch ortsnahe Niederschlagswasserversickerung bzw. -rückhaltung 
und Verdunstung gewährleisten. 
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Landschaftsplanerische Zielvorstellungen 
Das Plangebiet ist besonders an seinen Rändern stark durchgrünt. Im gesamten Areal befin-
den sich außerdem prägnante und erhaltenswerte Bäume, die im Freiraumkonzept berück-
sichtigt werden. Grundsätzlich wird aus Gründen des Klimaschutzes und der Freiraumqualität 
eine hohe Durchgrünung angestrebt. Dabei sollen die Flächen in den Quartiershöfen der ur-
banen Gebiete intensive Begrünungen erhalten, um so neben ökologischen Aspekten auch 
eine attraktive Gestaltung als Gartenhöfe mit Stauden-, Strauch-, Hecken- und Baumpflanzun-
gen zu ermöglichen.  
 
Die öffentlichen Grünflächen im Plangebiet können vielfältigen Ansprüchen (u.a. als Erho-
lungs- und Erlebnisraum) gerecht werden. Der Mühlgraben, als Industriedenkmal eingestuft, 
soll in seiner Struktur und Lage erlebbar bleiben. 
 
Schutzgebiete und Biotope 
Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht.  
 

6. Verkehrserschließung 

Aufgrund der relativ zentralen Lage ist das Plangebiet über bestehende leistungsfähige Stra-
ßen bzw. die nahegelegene Hauptverkehrsachse der S 172 gut erreichbar. Das Quartier befin-
det sich in unmittelbarer Nähe zur Heidenauer Innenstadt. Lediglich die Bahntrasse Dresden-
Prag trennt den Standort von der als “urbane Achse“ erlebbaren Ernst-Thälmann-Straße mit 
dem Marktplatz am nördlichen Endpunkt. Einrichtungen des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) sind in unmittelbarer Nähe vorhanden. Relevante innerstädtische Ziele, wie bei-
spielsweise eine Kindertageseinrichtung im Plangebiet selbst und die Ernst-Thälmann-Straße 
mit verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten sowie weitere Einrichtungen des Einzelhandels lie-
gen in fußläufiger Entfernung. Somit handelt es sich um eine gut integrierte Lage.  
Für die innere Erschließung sind mehrere Straßen (Planstraße 01 und 02 in Ost-West-Richtung, 
und Planstraße A und B in Nord-Süd-Richtung) vorgesehen, wobei die größte Bedeutung der 
verlängerten Fritz-Weber-Straße als Planstraße 01 zukommt.  

6.1 PKW-Erschließung  

Das Plangebiet wird nordwestlich über die Thomas-Mann-Straße und die Fritz-Weber-Straße 
an die August-Bebel-Straße angebunden, die ihrerseits direkt an die Hauptverkehrsachse der 
S 172 angebunden wird. Darüber hinaus gibt es Zufahrten auf die Heinrich-Heine-Straße und 
die Mühlenstraße. Im Inneren des Gebietes ist eine weitgehende Verkehrsberuhigung mit ei-
ner Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkung auf 20 km/h oder max. 30 km/h vorgesehen, in die 
auch die Thomas-Mann-Straße einbezogen wird. 
 
Das innere Erschließungsstraßennetz dient der Aufnahme der Quell- und Zielverkehre. Stra-
ßen- und Platzräume sollen jedoch eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Durch gemein-
schaftlich genutzte öffentliche Flächen wird auch die Straße zum Treffpunkt. Ebenso bestehen 
Chancen, den Raum kulturell zu bespielen und den motorisierten Individualverkehr (MIV) ver-
träglich zu integrieren. 
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6.2 Ruhender Verkehr   

Private PKW-Stellplätze sollen in notwendiger Anzahl vorzugsweise in Tiefgaragen, im Erdge-
schoss der bahnseitigen Riegel des MU 02 sowie in einem Parkhaus nahe der Mühlenstraße 
(Quartiersgarage) hergestellt werden. Die Verpflichtung zur Deckung des Stellplatzbedarfes 
ist aus der Sächsische Bauordnung ableitbar (§ 49 SächsBO). Dementsprechend ist die “Zahl, 
Größe und Beschaffenheit der notwendigen Stellplätze (…) zu bestimmen unter Berücksichti-
gung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs so-
wie der Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs.“ Für den 
Plangeltungsbereich wurde die notwendige Anzahl von Stellplätzen überschlägig ermittelt (s. 
Anlage 10.3 - Stellplatznachweis). 
 
Für Fahrräder sollen attraktive Stellplatzangebote im öffentlichen Raum (Anlehnbügel, ggf. 
auch Fahrradboxen) vorgesehen werden. Innenhalb der Wohngebäude sollten diese mög-
lichst nicht im Keller, sondern barrierefrei im Erdgeschoss angeordnet werden. 

Bei der Planung von Neubauten sollte berücksichtigt werden, dass zukünftig die Nutzung von 
Elektrofahrzeugen ansteigen wird und es je nach Lage und Zielpublikum zu einem deutlichen 
Mehrbedarf an Ladestationen kommen kann. Private Ladestationen sind in Tiefgaragen tech-
nisch einfach realisierbar. Die Stellplätze sind entsprechend dem “Gesetz zum Aufbau einer 
gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität“ (Gebäude-Elekt-
romobilitätsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) vom 18. März 2021 auszustatten.  

6.3 Lieferverkehr (LKW-Erschließung) 

Die Andienung mit Fahrzeugen der Ver- und Entsorgung sowie der Lieferverkehr zu den ge-
werblichen Nutzungen wird über die bestehenden sowie geplanten Straßen realisiert. Als 
grundlegendes Bemessungsfahrzeug für die äußere und innere Erschließung wird dabei das 3-
achsige Müllfahrzeug angesetzt. Für die Erreichbarkeit der geplanten Gewerbe und Einzelhan-
delseinrichtungen wird zusätzlich die Befahrbarkeit mit Sattelschlepper für die Planstraße 01 
und die Planstraße B gewährleistet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Lieferverkehr mit 
großen Fahrzeugen aufgrund der Höhenbeschränkung der Eisenbahnunterführung der Müh-
lenstraße von 3,80 m nahezu vollständig aus südwestlicher Richtung über die S 172 und Au-
gust-Bebel-Straße erfolgen muss. Die Erreichbarkeit durch Feuerwehrfahrzeuge ist generell 
gewährleistet.  

6.4 Anbindung an den ÖPNV und ergänzende Mobilitätsangebote 

Das Plangebiet ist mit der derzeitigen ÖPNV-Struktur in guter Qualität erschlossen. Nordwest-
lich befindet sich der barrierefrei ausgebaute Bahnhof Heidenau, der fußläufig in ca. 12 Minu-
ten erreichbar ist. Der Einzugsradius von 1.000 m gemäß Nahverkehrsplan (NVP) umfasst das 
gesamte Plangebiet. Bedient wird der Bahnhof durch die Regionalbahn RB 72 sowie zwei S-
Bahnen (S 1 und S 2), wodurch u.a. eine attraktive Direktverbindung zur Landeshauptstadt 
Dresden und nach Pirna gegeben ist. Vom Bahnhofsvorplatz aus verkehren regionale und 
überregionale Buslinien, u.a. die Linien 65 (Dresden-Blasewitz) und 86 (Kreischa).  
 
Von der Nähe zum Hauptbahnhof profitiert auch die Anbindung des Omnibusverkehrs. Die 
nächste Haltestelle August-Bebel-Straße befindet sich direkt westlich des Plangebietes (nahe 



Bebauungsplan M 13/1  “MAFA - Park“  Stadt Heidenau 
- Satzung - 
 Begründung des Bebauungsplans 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Fassung vom 26. September 2025 Seite 19 von 49 
 
am Knotenpunkt August-Bebel-Straße/Heinrich-Heine-Straße) und wird von 5 Buslinien des 
VVO bedient (201, 202, A, B und H/S). Der Einzugsradius von 600 m laut NVP überstreicht 
ebenfalls das gesamte Plangebiet. 
 
Durch zusätzliche Mobilitätsangebote (Car-Sharing, Fahrradverleih, öffentliche Ladestationen 
für Elektromobilität u.a.) können bestehende Angebote des ÖPNV sinnvoll ergänzt und gebün-
delt werden.  

6.5 Fußgänger und Radverkehr   

Die Straßen im Umfeld des Plangebietes sind weitgehend mit Gehwegen ausgestattet, zum 
Teil besteht jedoch Sanierungsbedarf. Auf der Heinrich-Heine-Straße ist derzeit nur auf der 
südlichen Seite ein nutzbarer Gehweg vorhanden. Auf der Nordseite ist im Zuge des Straßen-
ausbaus ebenfalls ein Gehweg vorgesehen.  
 
Eine durchgängige Gehwegverbindung zwischen der Mühlenstraße und der nördlich gelege-
nen Bahnunterführung ist vorgesehen – potenziell entlang der alten Industriegleise verlau-
fend. Dadurch ist die Ernst-Thälmann-Straße fußläufig auf direktem Wege erreichbar. Die Nut-
zung dieser Achse soll auch für den Radverkehr ermöglicht werden. Dies wäre insbesondere 
dann sinnvoll, wenn die Strecke im Süden weiter über die Müglitz und durch ein ebenfalls in 
Planung befindliches Wohngebiet geführt wird.  
 
Die Anlagen des Fußverkehrs sollen für mobilitätseingeschränkte Personen barrierearm aus-
gebildet werden. Daher sind an allen Knotenpunkten Absenkungen als Querungsmöglichkei-
ten vorzusehen. Der Bedarf an barrierefreien Strukturen und Gebäuden wird in den nächsten 
Jahren erheblich steigen. Diese sind in der Planung umfangreich zu berücksichtigen und im 
Sinne der Inklusion so zu gestalten, dass sie von allen Menschen genutzt werden können. 
 
Der Radverkehr wird auf den Straßen des Plangebietes im Mischverkehr geführt. Im weiteren 
Umfeld bestehen grundsätzlich Radverbindungen in alle vier Himmelsrichtungen, deren At-
traktivität jedoch weiter verbessert werden kann. 
 

7   Medienerschließung 

Auf der Grundlage der vorliegenden Leitungsbestandspläne kann eingeschätzt werden, dass 
die äußere Erschließung des Plangebietes über die in der August-Bebel-Straße, Heinrich-
Heine-Straße und Mühlenstraße verlaufenden stadttechnische Versorgungsanlagen grund-
sätzlich gesichert werden kann, wobei auch umfangreiche Ergänzungen, besonders im Bereich 
der Fernwärmeversorgung, erforderlich sind. 
 
Teilweise führen die vorhandenen stadttechnischen Versorgungsanlagen historisch bedingt in 
das Plangebiet hinein. Diese sind jedoch veraltet und werden nicht weiter genutzt. Die Medi-
enerschließung wird im Zuge der Planung vollständig neu geordnet. Dazu wurde ein koordi-
nierter Leitungsplan erstellt. 
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7.1 Trinkwasserversorgung und Löschwasserbereitstellung 

Trinkwasserversorgung 
Das Plangebiet kann trinkwasserseitig von der August-Bebel-Straße und der Mühlenstraße aus 
versorgt werden, die jeweils über Trinkwasserleitungen größerer Dimension verfügen (DN 300 
in der August-Bebel-Straße, DN 175 in der Mühlenstraße). Die Versorgungsleitung der 
Thomas-Mann-Straße muss voraussichtlich in größerer Dimension erneuert werden. Ein An-
schluss erfolgt auch über die in der Heinrich-Heine-Straße verlaufende Trinkwasser-Versor-
gungsleitung DN 100. 
 
Die innere Verteilung im Plangebiet erfolgt entlang der öffentlichen Straßen. Dabei entstehen 
geschlossene Maschen, die eine Versorgung aus beiden Richtungen sicherstellen. 
 
Im Zuge eines erforderlichen neuen Bauwerkes über den Mühlgraben (Planstraße 01) wird 
auch eine Trinkwasserleitung mitgeführt. Weitere Querungen des Mühlgrabens sind nicht er-
forderlich.  
 
Löschwasserbereitstellung 
Die erforderliche Löschwassermenge beträgt gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 für die vorge-
sehene Bebauung mit mehr als 3 Vollgeschossen (bei mittlerer bis kleiner Gefahr der Brand-
ausbreitung) 96 m3/h (26,6 l/s). Die Löschwassermenge ist im Zuge der weiteren Planungen 
durch den Versorger bereitzustellen und die Leitungen und Abnahmepunkte entsprechend zu 
dimensionieren. 

7.2 Entwässerung 

Für das Plangebiet ist die Entwässerung im Trennsystem geplant. Während das Niederschlags-
wasser unter Ausnutzung von Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung (ortsnahe Ver-
sickerung, Rückhaltung z.B. durch Dachbegrünung oder Regenwassernutzung) möglichst im 
Plangebiet verbleiben soll, auch um eine hydraulische Belastung der umliegenden Bestandska-
näle zu vermeiden, erfolgt die Ableitung des Schmutzwassers über die Mischwasserkanäle der 
umliegenden Straßen. 
 
Schmutzwasserableitung 
Im Plangebiet wird eine getrennte Erfassung von Regen- und Schmutzwasser vorgesehen. 
Während das Regenwasser bewirtschaftet wird, um eine hydraulische Belastung der umlie-
genden Bestandskanäle zu vermeiden, erfolgt die Ableitung des Schmutzwassers über Frei-
spiegelkanäle unter den neuen Quartiersstraßen direkt in die Mischwasserkanäle der umlie-
genden Straßen. Unter der Planstraße 02 befindet sich eine Tiefgarage, die von Freispiegellei-
tungen (Schmutzwasser oder Regenwasser) auf Grund der Höhenlage nicht gequert werden 
kann. Hier wird die Entwässerung innerhalb der Tiefgarage geplant.  
 
Im Inneren des Planungsgebietes werden die Schmutzwasserkanäle so verlegt, dass die Que-
rung des Mühlgrabens nicht erforderlich ist. Sämtliche Flächen nördlich des Mühlgrabens lei-
ten demnach in die Kanäle der Thomas-Mann-Straße und Fritz-Weber-Straße ein. Das 
Schmutzwasser der südlich des Mühlgrabens gelegenen Flächen wird zur Mühlenstraße gelei-
tet. 
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Als größerer geeigneter Kanal zur Schmutzwasserableitung ist vor allem der Kanal in der Müh-
lenstraße (Eiprofil DN 500/ 750) verfügbar. Die Kanäle in der August-Bebel-Straße, Thomas-
Mann-Straße und Fritz-Weber-Straße besitzen geringere Dimensionen und können daher nur 
geringere Schmutzwassermengen aufnehmen. Der Kanal in der Heinrich-Heine-Straße fließt in 
Richtung Mühlenstraße und besitzt die Dimension Ei DN 350/520.  
 
Die ermittelte Menge des anfallenden Schmutzwassers beträgt (bezogen auf die umliegenden 
Kanäle): 

Thomas-Mann-Straße und Fritz-Weber-Straße:  ca. 1,4 l/s 
Mühlenstraße:      ca. 9,3 l/s 

 
Die Entwässerung der Tiefgaragen erfolgt in die Schmutzwasserkanalisation. Dabei sind Anla-
gen vorzusehen, die eine rückwärtige Flutung im Hochwasserfall bis zu OK Gelände verhin-
dern. Geeignet sind dafür Schieber, Rückschlagelemente oder Hebeanlagen.  
 
Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Durch die zusammenhängende Lage des Plangebietes wäre eine gemeinsame und zentrale 
Bewirtschaftung des Niederschlagswassers sowohl hydraulisch als auch ökologisch und wirt-
schaftlich die günstigste Lösung. Auf Grund der unbekannten zukünftigen Eigentumsverhält-
nisse wird jedoch von einer zentralen Lösung, insbesondere von einer gemeinsamen Bewirt-
schaftung des Niederschlagswassers von privaten Flächen (Dach- und Freiflächen) und von 
öffentlichen Flächen (Straßen- und Gehwegflächen) abgesehen. Die Bewirtschaftung des Nie-
derschlagswassers wird (auf Basis einer fiktiven Berechnung) separat und einzeln bemessen. 
Im Ergebnis des Konzeptes wird für jedes Quartier eine Obergrenze zur Ableitung des Regen-
wassers festgelegt. Zur Einhaltung der Obergrenze werden konkrete Nachweise im Zusam-
menhang mit der Realisierungsplanung für die einzelne Quartiere erarbeitet werden. 
 
Die in den umliegenden Straßen vorhandenen Mischwasserkanäle sind bei starken Regenfäl-
len teilweise überlastet. Dies ist vor allem auf die Situation an den Bahnunterführungen der 
Mühlenstraße und an der August-Bebel-Straße zurückzuführen. Höhenzwänge lassen an die-
sen Stellen eine Erweiterung der Rohrdimensionen auch perspektivisch nicht zu. Die Leis-
tungsfähigkeiten dieser Kanalabschnitte sind damit für alle stromaufwärts gelegenen Einleit-
punkte begrenzend. Für das Plangebiet bedeutet dies, dass anfallendes Oberflächenwasser so 
wirkungsvoll wie möglich zurückgehalten, und dann entweder vor Ort über Sickeranlagen ver-
sickert oder (zeitlich versetzt) mit geringem kontinuierlichen Volumenstrom in das Kanalnetz 
eingeleitet wird. Bei einer angestrebten Versickerung sind im Rahmen der Realisierungspla-
nung Nachweise über die Möglichkeit einer schadlosen Versickerung zu erbringen.  
 
Der im Plangebiet befindliche und unter Denkmalschutz stehende Mühlgraben kann in das 
Konzept der Regenwasserbewirtschaftung nicht einbezogen werden, da hier erhöhte Schad-
stoffbelastungen nachgewiesen wurden, die bei einer gezielten Versickerung ausgespült und 
ins Grundwasser eingetragen werden könnten.  
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7.3 Energieversorgung (Strom) 

Maßnahmen zur äußeren Erschließung sind voraussichtlich nicht erforderlich. Das Plangebiet 
ist ausgehend vom Bestand erschließbar. Mittelspannungsleitungen verlaufen, ausgehend 
von der Heinrich-Heine-Straße, über die Thomas-Mann-Straße in das Plangebiet hinein. Für 
die innere Erschließung sind im Zusammenhang mit der baulichen Realisierung detaillierte 
Planungen und Abstimmungen erforderlich. Die Trassenfestlegung erfolgt in den geplanten 
öffentlichen Straßen. 
 
Bei der Planung der konkreten Infrastruktur sind die Anforderungen aufgrund der erhöhten Leis-
tungsabnahme durch Elektromobilität zu berücksichtigen. 

7.4 Fernwärme 

Im Bestand verlaufen Fernwärmeleitungen der Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) 
über die August-Bebel-Straße und Thomas-Mann-Straße. Ein Teil der Wohngebäude an der 
Heinrich-Heine-Straße und der Fritz-Weber-Straße wird bereits mit Fernwärme versorgt. 
 
Da die bestehenden Anlagen jedoch nicht geeignet sind zusätzlich die Wärmeversorgung des 
geplanten Quartiers zu übernehmen, wird ein neuer Fernwärmeanschluss durch die TDH her-
gestellt. Dafür wird eine Bahnunterquerung erforderlich, die im Bereich der bestehenden Fuß-
gängerunterführung vorgesehen ist. Vor dort aus erfolgt die weitere Verteilung maßgeblich 
über die Planstraße 01 und die Planstraße B. Die Fernwärmeleitungen in der Thomas-Mann-
Straße und der Fritz-Weber-Straße sind voraussichtlich zu erneuern, um die hier angrenzen-
den Gebäude versorgen zu können. 

7.5 Gas 

Das Plangebiet wird von einer Mitteldruckgasleitung auf der August-Bebel-Straße tangiert. 
Weitere Niederdruckleitungen sind in der Mühlenstraße, Heinrich-Heine-Straße, Thomas-
Mann-Straße und Fritz-Weber-Straße vorhanden. Eine weitreichende Versorgung des Plange-
bietes mit Gas ist auf Grund der vorgesehenen Wärmeversorgung mit Fernwärme nicht vorge-
sehen. 

7.6 Fernmeldeversorgung/ Fernmeldetechnik 

Im Plangebiet bzw. an dessen Peripherie befinden sich Telekommunikationslinien der Tele-
kom und der Vodafone Kabel Deutschland GmbH. Maßnahmen zur Erschließung werden im 
Vorfeld der Baurealisierung mit den Unternehmen abgestimmt. Die Trassen der Telekommu-
nikationslinien werden in allen Planstraße vorgehalten. Es wird eine Versorgung in höchster 
Bandbreite angestrebt. 

7.7 Stadtbeleuchtung 

Eine ausreichende Ausleuchtung der Verkehrsflächen ist in allen Bereichen zu gewährleisten. 
Die Straßen- und Platzbeleuchtung ist im weiteren Planungsprozess nach aktuellen Standards 
zu planen und mit den fachlich Beteiligten abzustimmen. Die Trassen der Öffentlichen 
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Beleuchtung werden in allen öffentlichen Planstraßen und Platzbereichen vorgehalten. Hier-
bei sind auch ökologische Aspekte zu beachten (insektenfreundliche Beleuchtung). 

7.8 Abfallentsorgung 

Für die Abfallentsorgung der privaten Haushalte und für gewerbliche Nutzungen sind ausrei-
chend Bereitstellungsflächen auf den Grundstücken vorzusehen, welche den Anforderungen 
der Stadt Heidenau entsprechen. Durch die beauftragten Entsorger dürfen nur öffentlich ge-
widmete Flächen befahren werden. Die Erreichbarkeit der privaten Grundstücke ist grundsätz-
lich über die Planstraßen bzw. die vorhandenen Straßen an der Peripherie des Plangebietes 
gegeben. In der konkreten Planung der Straßenräume erfolgen entsprechende Nachweise 
durch Schleppkurvenprüfungen. 
 

8.  Begründung der Festsetzungen und sonstiger Planinhalte 

8.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Zur Erzielung einer quartiersverträglichen und funktional notwendigen Baustruktur, die stadt-
räumlich aus Eigenart, Qualität und Potential der näheren Umgebung abgeleitet und daraus 
fortentwickelt wird, umfassen die planungsrechtlichen Festsetzungen Regelungen zu Art und 
Maß der baulichen Nutzung sowie zu den überbaubaren Grundstücksflächen, die durch Bau-
linien und Baugrenzen definiert sind. Damit werden die erforderlichen Regelungen getroffen, 
um den gestalterischen Zielvorstellungen hinsichtlich der städtebaulichen Einordnung und der 
höhenmäßigen Staffelung der Baukörper Rechnung zu tragen. 

8.1.1 Geltungsbereich 

Mit dem Plangeltungsbereich wird der räumliche Umgriff festgesetzt, der für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung, für die Sicherung der Erschließung und für den Erhalt sowie die 
Neuordnung und Erweiterung der vorhandenen Freiraumqualitäten benötigt wird.  

8.1.2  Art der baulichen Nutzung 

Baugebiete 
Im Plangebiet werden folgende Baugebiete festgesetzt: 
 

• Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO 
• Urbanes Gebiet gem. § 6a BauNVO  

 
Die Nutzungen allgemeines Wohngebiet (WA) und urbanes Gebiet (MU) entsprechen der cha-
rakteristischen und städtebaulich besonderen Situation des Plangebiets in günstiger Lage zur 
Innenstadt. Sie reagieren in ihrer räumlichen Anordnung auf äußere Randbedingungen wie 
Bahntrasse im Nordosten, Gewerbenutzungen im Süden und vorwiegend Wohngebäude im 
Westen. 
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Mit den Festsetzungen werden folgende Nutzungen ermöglicht: 
 
Allgemeine Wohngebiete (WA) 
Zulässig sind Wohnungen, der Versorgung des Gebietes dienende Läden, Schank- und Speise-
wirtschaften, nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 
gesundheitliche und sportliche Zwecke, sowie ausnahmsweise auch Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen und nicht störende Gewerbebetriebe. 
 
Unter Anwendung von § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen 
werden (Ladestationen für die Elektromobilität betrifft dies nicht). Diese relativ speziellen 
Nutzungen mit besonderem Raumbedarf und ggf. Verkehrs- und Immissionsbelastungen las-
sen sich in dem vorgesehenen eher kleinteiligen Gebiet für villenartige Wohngebäude kaum 
verträglich integrieren.  
 
Urbane Gebiete (MU) 
Zulässig sind Wohnungen, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und 
Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anla-
gen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 
 
Zur Wahrung des angestrebten Gebietscharakters und zum Schutz des maßgeblich durch 
Wohnnutzungen geprägten Quartiers werden die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen Vergnügungsstätten und Tankstellen ausgeschlossen (Ladestationen für 
die Elektromobilität betrifft dies nicht). Diese Nutzungen lassen sich i.d.R. schwer in das ange-
strebte dichte urbane Quartier mit hoher Aufenthaltsqualität in den öffentlichen (verkehrsbe-
ruhigten) Bereichen integrieren, da sie besondere Anforderungen u.a. an die Erschließung und 
den Immissionsschutz haben.  
 
Neben den vorgenannten allgemein zulässigen Nutzungen sind auch Parkhäuser und park-
hausbezogene Infrastruktureinrichtungen (Fahrrad- und Carsharing-Stationen, Bike and Ride, 
Informationseinrichtungen, WC-Anlagen) sowie Ladestationen für Elektromobilität und Was-
serstoff-Zapfstellen zulässig, um diese zukunftsweisenden Nutzungen zu ermöglichen. 
 
In den urbanen Gebieten werden Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von mehr 
als 800 m2 ausgeschlossen. Die Festsetzung gewährleistet, dass negative Auswirkungen auf 
andere zentrale Versorgungsbereiche vermieden werden. Großflächige Einzelhandelsbetriebe 
stellen i.d.R. eine eigene Gebietskategorie dar (vgl. Baunutzungsverordnung, insbesondere      
§ 11 BauNVO - Sonstige Sondergebiete). Um die bestehende Einzelhandelsstruktur der Stadt 
Heidenau nicht negativ zu beeinflussen ist eine solche Gebietsausweisung im Plangebiet nicht 
vorgesehen. 
 
Wohnnutzungen werden in den Erdgeschosszonen der MU-Gebiete ausgeschlossen, um an 
den Straßen öffentlichkeitswirksame gewerbliche Nutzungen (Einzelhandel u.a.) ansiedeln zu 
können. Diese sollen zur Entwicklung eines lebendigen Quartier beitragen. In Bereichen, die 
an die Bahntrasse grenzen, sind Wohnnutzungen im Erdgeschoss nicht attraktiv, zumal diese 
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auch in nördlicher Richtung liegen. Diese Gebäudeteile bieten sich für eine Anordnung eben-
erdiger PKW-Stellplätze an. 
 
Flächen für den Gemeinbedarf 
Um dem Einwohnerzuwachs durch die geplanten Wohnungen, insbesondere auch Familien, 
gerecht zu werden, soll sich nach Möglichkeit eine neue Schule auf dem Gelände etablieren. 
Dazu wird eine Teilfläche des Plangebietes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB als Fläche für den 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung Schule festgesetzt. Diese Fläche ist auch geeignet 
andere dem Gemeinwohl dienende Nutzungen aufzunehmen, wie kulturellen und sozialen 
Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen.  
 
Eine weitere Teilfläche nördlich der Thomas-Mann-Straße wird für den Gemeinbedarf ausge-
wiesen. Dies erfolgt, um der bestehenden Kindertageseinrichtung in den derzeit nicht optimal 
geeigneten Bestandsbauten eine Neuorganisation und Erweiterung durch Neubau zu ermög-
lichen. Das Villengebäude an der Fritz-Weber-Straße könnte dann einer neuen Nutzung, vor-
zugsweise Wohnen, zugeführt werden. 
 
Ausschluss bestimmter Arten von Nutzungen 
Gewerbebetriebe, die sexuelle oder erotische Dienstleistungen jeder Art anbieten (Bordelle, 
bordellartige Nutzungen, Laufhäuser, Domina-Studios, erotische Massagesalons) sind durch 
entsprechende Festsetzungen ausgeschlossen, da sie mit dem angestrebten Gebietscharakter 
unverträglich sind. Ein familienfreundliches Quartier und ein damit besonderer Aufenthaltsort 
auch für jüngere Personen erforderten den grundsätzlichen Ausschluss derartiger Nutzungen. 

8.1.3  Maß der baulichen Nutzung 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird das Maß der baulichen Nutzung bestimmt 
durch: 
 

• Festsetzung der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ)  
• Festsetzung der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) 
• Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse 
• Festsetzung der zulässigen Gebäudehöhe über dem Bezugspunkt 

 
Mit diesen Festsetzungen wird die planerisch angestrebte Baustruktur hinreichend definiert.  
 
Grundflächenzahl (GRZ) 
Für die allgemeinen Wohngebiete (mit Ausnahme des WA 02) wird eine nicht zu überschrei-
tende Grundflächenzahl von 0,4 festgesetzt. Damit wird der in § 17 Abs. 1 BauNVO vorgege-
bene Orientierungswert eingehalten. Das Baugebiet WA 02 wird durch den diagonal queren-
den Mühlgraben bestimmt. Diese Fläche darf weiträumig nicht überbaut werden und ist als 
private Freifläche gärtnerisch zu gestalten. Prägende Bäume sind zu erhalten. Die Ausnutzung 
des vorgenannten Orientierungswertes ist hier strukturell ausgeschlossen. Daher wird für die-
ses WA-Gebiet eine Grundflächenzahl von 0,3 festgesetzt. Es dürfen hier also maximal 30% 
der maßgeblichen Grundstücksfläche von baulichen Anlagen überdeckt werden. 
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Die Grundflächenzahl für die zentral im Plangebiet liegenden urbanen Gebiete MU 03,  
MU 04 und MU 05 wird mit 0,8 festgesetzt. Dies entspricht der städtebaulich beabsichtigten 
baulichen Konzentration und Dichte für diesen Quartiersbereich. Der in § 17 Abs. 1 BauNVO 
vorgegebene Orientierungswert wird eingehalten. Für die eher peripher gelegenen urbanen 
Gebiete MU 01, MU 02 und MU 06 soll aus städtebaulichen Gründen der vorgegebene Orien-
tierungswert des § 17 Abs. 1 BauNVO nicht ausgenutzt werden, da in diesen Bereichen vor-
handene Grünstrukturen erhalten und aufgewertet werden sollen.  
 
Für die Flächen des Gemeinbedarfs wird im Bebauungsplan ebenfalls eine Grundflächenzahl 
festgesetzt. Orientierungswerte sind hier nicht vorgegeben. Mit der Möglichkeit bis zu 50% 
bzw. 60% der maßgeblichen Grundstücksfläche zu überbauen (festgesetzte GRZ 0,5 bzw. 0,6) 
wird erreicht, dass sich die Bebauung in die Umgebung einfügt und ausreichend Freiflächen 
(für eine Nutzung als Kindertagesstätte bzw. Schule o.ä.) erhalten bleiben. 

 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
Für die allgemeinen Wohngebiete (WA 01 bis WA 03) wird die Geschossflächenzahl durchgän-
gig mit 1,2 festgesetzt und entspricht somit dem in § 17 Abs. 1 BauNVO vorgegebenen Orien-
tierungswert. Die getroffene Festsetzung vermittelt zwischen dichter Bebauung im Inneren 
des neuen Stadtquartiers und der umgebenden Bebauung insbesondere an der Heinrich-
Heine-Straße. 
 
Die differenziert festgesetzten Geschossflächenzahlen für die Urbanen Gebiete (MU 01 bis 
MU 06) zwischen 1,6 und 3,0 spiegeln die angestrebte städtebaulich gegliederte Struktur des 
Plangebietes wider. Während im MU 02 eine wirksame Lärmreduzierung gegenüber der 
Bahntrasse durch eine relativ große Baudichte erreicht werden soll, orientieren sich andere 
MU-Gebiete an bestehenden weitgehend denkmalgeschützten Gebäuden, die teilweise durch 
markante Hochpunkte ergänzt werden. Damit wird eine für innerstädtische Lagen angemes-
sene dichte urbane Struktur erreicht. In jedem Fall wird der in § 17 Abs. 1 BauNVO vorgege-
bene Orientierungswert für Urbane Gebiete mit 3,0 nicht überschritten. 
 
Auf den Flächen für den Gemeinbedarf sind ausschließlich zwei- bis dreigeschossige Bauten 
vorgesehen bzw. vorhanden. Eine Geschossflächenzahl von 1,2 ist daher hier ausreichend. 
	
Anzahl der Vollgeschosse 
Die Ausbildung des innerstädtisch geprägten und höhenmäßig differenzierten Quartiers unter 
Berücksichtigung der denkmalgeschützten Bausubstanz wurde im 3-dimensionalen Modell 
entwickelt. Das Konzept bildet mit seiner städtebaulichen Figur eine dem Standort angemes-
sene Raumbildung mit bewusst gesetzten Hochpunkten. Besonders die bahnbegleitende ab-
schirmende Bebauung erzeugt ruhige Innenhofbereiche und erfordert daher eine ausrei-
chende Gebäudehöhe. Festsetzungen zu Staffelgeschossen gliedern die vorgesehenen Bau-
körper und bilden eine bewegte Fassadenabwicklung und Dachlandschaft. Aus diesen Prämis-
sen heraus wird die zulässige Anzahl der Vollgeschosse abgeleitet und in der Planzeichnung 
entsprechend festgesetzt. 
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Garagengeschosse unterhalb der Geländeoberfläche 
Mit Verweis auf § 21a Abs. 4 i.V.m. § 21a Abs. 1 BauNVO dürfen bei der Ermittlung der jeweils 
zulässigen Geschossfläche die Flächen unterirdischer Garagengeschosse unberücksichtigt 
bleiben, soweit von ihnen keine Raumwirkung ausgeht. Mit der Festsetzung, dass Dächer von 
Tiefgaragen intensiv zu begrünen und mit einer Substratschichtdicke von mindestens  
70 cm auszubilden sind, wird sichergestellt, dass das Erscheinungsbild des Stadtquartiers nicht 
negativ beeinträchtigt wird.  
 
Zulässige Höhe baulicher Anlagen 
Aufgrund des relativ ebenen Geländeprofils, wird als Bezugspunkt für die zulässige Gebäude-
höhe einheitlich 120,00 m ü. NHN festgesetzt. Als Gebäudehöhe gilt die Oberkante Attika bzw. 
die Oberkante Brüstung der Staffelgeschosse. 
 
Die Gestattung von Ausnahmen zur Überschreitung der festgesetzten Höhe baulicher Anlagen 
durch Dachaufbauten wie Treppenhäuser und Fahrstuhlüberfahrten u.a. wird nur im eng be-
grenzten Umfang zugelassen. Damit sich diese Dachaufbauten nicht negativ auf das Stadtbild 
auswirken, müssen sie um das Maß ihrer Höhe hinter der Gebäudeattika zurücktreten. 
 
Ausnahmen vom festgesetzten Maß der baulichen Nutzung 
Die auf zwei Gebäuden im Plangeltungsbereich vorgesehenen und in der Planzeichnung mit 
“Glashaus“ gekennzeichneten Gewächshäuser sind keine Vollgeschosse und auch nicht für 
den dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt. Von ihnen geht auch eine deutlich unter-
geordnete Raumwirkung aus. Daher wird hier die Anwendung des § 16 Abs. 6 BauNVO zuge-
standen.  
 
Die im MU 04 gelegene ehemals industriell genutzte Halle soll entkernt werden, jedoch in 
ihren Grundmauern erhalten bleiben. Vorgesehen ist, in die Halle neue Baustrukturen zu im-
plantieren. Dabei sollen Teilflächen als Gartenhöfe ausgebildet werden. Die historischen Mau-
ern bilden dafür die Einfriedung. Analog dazu sollen im MU 06 ebenfalls Gartenhöfe, hier je-
doch mit neu errichteten Mauern in gleicher Höhe, geschaffen werden. Die Gartenhöfe mit 
ihren Umfassungswänden sind auch außerhalb der Baufelder zulässig. 

8.1.4  Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 

Ausnahmen von Baulinie oder Baugrenze  
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und Baulinien zeichnerisch 
festgesetzt und damit Baufelder definiert. Im Bereich der Planstraße 01 werden teilweise Bau-
linien (auf die gebaut werden muss) festgesetzt, um ein klar definiertes Erscheinungsbild im 
Straßenraum zu erzielen. Konstruktive, gestalterische oder funktionale Ansprüche können ein 
Überschreiten von Baulinien oder Baugrenzen bzw. ein Zurückweichen von Baulinien erfor-
dern. Dabei darf die Wirkung des Gesamtbaukörpers nicht beeinträchtigt werden. Geringfü-
gige Abweichungen von Baulinien und Baugrenzen sind zulässig, soweit es sich um unterge-
ordnete Bauteile handelt. Eine Geringfügigkeit wird bei Anordnung auskragender Elemente 
auf deutlich weniger als der Hälfte der Fassadenlänge angenommen, etwa auf 1/3 der Fassa-
denlänge. Das Maß der Auskragung ist abhängig von Nutzung und Grundrissgestaltung und 
sollte für Balkone eine Tiefe von 1,80 m nicht überschreiten.  
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Mit dem Gestaltungshandbuch sind weitergehende Angaben zur Ausführung beschrieben. Im 
städtebaulichen Vertrag wird Bezug auf das Gestaltungshandbuch genommen. 

8.1.5  Nebenanlagen – Stellplätze, Sicherungsanlagen 

Stellplätze 
PKW-Stellplätze sind gem. § 49 SächsBO im erforderlichen Umfang auf den jeweiligen Bau-
grundstücken herzustellen (notwendige Stellplätze). Die für den Plangeltungsbereich notwen-
dige Anzahl von Stellplätzen wurde unter Anwendung der Richtzahlentabelle der Sächsischen 
Bauordnung ermittelt (s. Anlage 10.3 - Stellplatznachweis) und wird entsprechend mit 1201 
Stellplätzen festgesetzt. Bedingt durch die integrierte Lage mit guten ÖPNV-Angeboten der 
näheren Umgebung, die im Quartier vorgesehenen Mobilitätsangebote (u.a. Car-Sharing) so-
wie die Erarbeitung eines Mobilitätskonzeptes konnte eine Abminderung der Anzahl der Stell-
plätze von 30% für Gewerbe zugrunde gelegt werden. Für Wohnnutzungen erfolgt keine Ab-
minderung. Der ermittelte Bedarf soll vorzugsweise in Tiefgaragen, im Erdgeschoss der bahn-
seitigen Riegel des MU 02 sowie in einem Parkhaus nahe der Mühlenstraße abgedeckt wer-
den, um die Freiflächen mit hoher Aufenthaltsqualität gestalten und nutzen zu können. Die 
vorgesehene Quartiersgarage kann auch als Automatikparkhauses realisiert werden und er-
gänzende Mobilitätsangebote aufnehmen, so dass ein zeitgemäßes Mobilitätszentrum ent-
steht. 
 
Mit den jeweiligen Bauanträgen sind die notwendigen Stellplätze abhängig von der Anzahl 
und Größe der geplanten Wohnungen und entsprechend der vorgesehenen Nutzflächen von 
Gewerbeeinrichtungen konkret nachzuweisen.  
 
Sicherungsanlagen 
Die Grundstücke an der Bahntrasse sind zur Gefahrenabwehr und im Interesse der öffentlichen 
Sicherheit sowie im Interesse der Sicherheit der auf dem Grundstück verkehrenden Personen und 
Fahrzeuge, derart einzufrieden, dass ein gewolltes oder ungewolltes Betreten und Befahren von 
Bahngelände oder sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen verhin-
dert wird. 

Die Einfriedungen zur Bahntrasse sind standsicher auszubilden und mit einer Bahnerdung ge-
mäß VDE-Richtlinien vorzusehen. Ggf. ist darauf zu achten, dass die Zugänglichkeit der Bahn 
punktuell gewährleistet sein muss. Die Inspektionsfähigkeit der Anlagen (insbesondere Schall-
schutzwände und Stützmauern) muss weiterhin möglich sein. Daher sind vor Ausführung der 
Einfriedungen Abstimmungen mit der DB Netzt AG erforderlich. 

8.1.6  Verkehrsflächen 

Die für die Erschließung des Plangebietes notwendigen Verkehrsflächen sind in der Planzeich-
nung dargestellt. Für das neue Stadtquartier ist eine weitgehende Verkehrsberuhigung vorge-
sehen. Die in der Planzeichnung festgesetzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
(verkehrsberuhigter Bereich) beinhaltet nicht zwingend die Gestaltung als Mischverkehrsflä-
che bzw. eine straßenverkehrsrechtliche Anordnung als verkehrsberuhigter Bereich i.S.d. 
StVO mit dem Verkehrszeichen 325/326. Das Ziel der Verkehrsberuhigung kann z.B. auch mit 
der Ausweisung einer Tempo-30-Zone erreicht werden. Dies betrifft auch die Thomas-Mann-
Straße, von der aus die Kindertagesstätte erschlossen wird.  
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Die ausgewiesenen Verkehrsflächen umfassen neben der eigentlichen Fahrbahn auch Geh-
wege sowie ggf. Radwege, PKW-Stellplätze, Bushaltebuchten, etc. 

8.1.7  Flächen für die Abfallentsorgung 

Zur Wahrung des Ortsbildes sind Standorte für Müllbehälter so anzuordnen bzw. zu gestalten, 
dass sie von öffentlichen Räumen aus nicht störend in Erscheinung treten. Bevorzugt sollte 
der Sichtschutz mit geeigneten Rank- oder Kletterpflanzen begrünt werden. Auf den privaten 
Grundstücken sind ausreichend Stellflächen für Abfallsammelbehälter vorzuhalten. Die Infor-
mationen des Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal zu Behältergrößen und Anforde-
rungen an die Zufahrt zum Bereitstellungsplatz sind zu beachten. 

Wertstoffcontainer als Unterfluranlagen treten im Straßenraum weniger störend in Erschei-
nung und reduzieren die Lärmbelastungen bei Benutzung der Container.  

8.1.8  Festsetzungen zur Grünordnung 

Die grünordnerischen Maßnahmen orientieren sich am Charakter des Gebietes und haben das 
Ziel, einen urbanen Ort mit großer Nutzungsvielfalt zu entwickeln, der neben Wohn- und Ge-
werbenutzungen auch ökologische Funktionen erfüllt.  
 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  
 

Niederschlagswasserbewirtschaftung 
Die Forderung nach Niederschlagswasserbewirtschaftung einschließlich der Herstellung was-
serdurchlässiger Beläge für oberirdische PKW-Stellplätze sowie für Geh- und Fahrwege in den 
Baugebieten erfolgt aus bodenökologischen Gründen und um das öffentliche Abwassersystem 
zu entlasten. Dabei sind die Randbedingungen der Altlastensituation im Plangebiet für die je-
weilige Fläche zu berücksichtigen (ggf. vorhergehender Bodenaustausch bzw. -sanierung) und 
die Maßnahmen (Versickerung, Rückhaltung, Nutzung) darauf abzustimmen.  
 
Das dauerhafte Trockenhalten von Tiefgeschossen durch Drainagen ist unzulässig, da hier-
durch eine Absenkung des oberflächennahen Grundwasserstandes verursacht wird. Keller 
und Tiefgaragen sind daher in wasserdichter Bauweise herzustellen. Die Auswirkungen einer 
unvermeidbaren Absenkung des vegetationsverfügbaren Grundwasserstandes während der 
Baumaßnahme sind durch gehölzpflegerische Maßnahmen (Rückschnitt) und zusätzliche Be-
wässerung zu mindern.  
 
Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen  
Im Gebiet des Bebauungsplanes befinden sich mehrere Altgebäude, die teilweise erhalten 
bleiben und saniert werden. Grundsätzlich können an und in solchen Altbauten geschützte 
Arten vorkommen, die den Schutzbestimmungen nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
unterliegen, insbesondere gebäudebewohnende Vogel- und Fledermausarten. Als vorgezo-
gene Ausgleichsmaßnahme für das beseitigte Habitatpotential von gebäude- und baumbe-
wohnenden Vögeln und Fledermäusen werden im Plangebiet und in dessen räumlichem Um-
feld die in den Festsetzungen zur Grünordnung genannten Ersatzhabitate angelegt. 
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Weitere Ausgleichsmaßnahmen  
Für die durch Abrissarbeiten betroffenen Tierarten sind nach Abschluss der Sanierungsarbei-
ten zusätzliche Ersatzquartiere zu realisieren. Die Anbringung der Fledermausquartiere ist an 
den neu errichteten Gebäuden innerhalb des Plangeltungsbereichs vorgesehen. Es wird eine 
Kombination verschiedener Kästen vorgeschlagen, um unterschiedliche Ansprüche an Quar-
tiere zu gewährleisten.  
 
Zum Schutz der häufig an Bahnkörpern lebenden Zauneidechsen, und damit zur Vermeidung 
der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG, werden artenschutzrechtliche Festsetzungen 
(Reptilienschutzzaun) getroffen, deren Umsetzung rechtzeitig vor Baubeginn zu erfolgen hat 
und durch artenschutzfachlich qualifiziertes Personal zu begleiten ist. 
 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
 

Auf den in der Planzeichnung mit Pflanzgebot gekennzeichneten Flächen sind entsprechend 
der textlich formulierten Vorgaben Pflanzungen von Bäumen und Sträuchern sowie die Her-
stellung sonstiger begrünter Flächen vorzunehmen. Die Festsetzung zur Begrünung eines be-
stimmten Anteils der Grundstücksflächen mit Sträuchern und Bäumen dient der Gliederung 
des Landschafts- und Ortsbildes sowie der Bereicherung der Biotopstruktur innerhalb von 
Baugebieten. Das Anpflanzungsgebot für Bäume auf öffentlichen Grünflächen (je 350 m2 ein 
Laub- oder Obstbaum) sichert den Anteil gestalterisch und kleinklimatisch wirksamer Bepflan-
zung, die Lebens- und Nahrungsräume insbesondere für Insekten und Vögel bietet.  
 
Bäume in Straßen- und Platzräumen verbessern nachweislich die kleinklimatischen Bedingun-
gen und fördern Aufenthalts- und Luftqualität hinsichtlich der Bindung von Stäuben. Die Fest-
setzungen dienen ferner einer stadtgestalterisch hochwertigen Einbindung der Bebauung und 
der Umsetzung städtebaulich-freiraumplanerischer Ziele.  
 
Die Anpflanzungsfestsetzungen enthalten Angaben zu Qualität und Quantität des Pflanzma-
terials. Für die Bepflanzung sind Bäume und Sträucher der nachfolgenden Pflanzliste zu ver-
wenden. Es können auch andere für den Standort geeignete Gehölze mit vergleichbarem Ha-
bitus verwendet werden. 
 
Pflanzliste 1 
Standortgerechte Baumarten (Auswahl)   
  

Acer pseudoplatanus   - Bergahorn 
 Aesculus x carnea   - Rotblühende Rosskastanie 
 Alnus incana    - Grauerle 
 Betula pendula    - Weißbirke 
 Carpinus betulus    - Hainbuche 

Liquidambar styraciflua   -  Amerikanischer Amberbaum  
 Malus domestica    - Apfel (regionaltypische Sorten) 
 Platanus x hispanica   - Platane 
 Prunus avium    - Süßkirsche (regionaltypische Sorten) 
 Prunus domestica   - Pflaume (regionaltypische Sorten) 

Quercus cerris    -  Zerr-Eiche 
  Quercus petraea    -  Trauben-Eiche 
  Quercus robur    -  Stiel-Eiche 
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  Sorbus aria    -  Mehlbeere 
  Sorbus aucuparia    -  Eberesche 
  Tilia spec.    -  Linde (verschiedene Arten) 
 
Pflanzliste 2      
Standortgerechte Straßenbäume (Auswahl) gute bis sehr gute Eignung 
großkronig 15-25 m Kronenbreite 
   

  
 Ginkgo biloba    - Ginkgo 
 Juglans cinerea    - Butternuss 
 Juglans nigra    - Schwarznuss 
 Platanus x acerifolia   - Ahornblättrige Platane 
 Platanus orientalis   - Morgenländische Platane 
 Quercus petraea    - Trauben-Eiche 
 Quercus robur    - Stiel-Eiche 
 Quercus rubra    - Amerikanische Rot-Eiche 
  
mittelkronig 8-15 m Kronenbreite 
   

 Acer x freemanii ,Autumn Blaze'  - Herbstflammen-Ahorn ‚Autumn Blaze‘ 
 Acer opalus     - Schneeballblättriger Ahorn  
 Aesculus x carnea    - Rotblühende Rosskastanie 
 Alnus x spaethii    - Spaeths-Erle  
 Celtis australis    - Südlicher Zürgelbaum  
 Corylus colurna    - Baum-Hasel 
  Juglans regia    - Walnuss 
 Liquidambar styraciflua   - Amberbaum 
 Metasequoia glyptostroboides  - Urweltmammutbaum 
 Ostrya carpinifolia   - Hopfenbuche 
 Prunus serrulata ,Kanzan'   - Japanische Zierkirsche ,Kanzan' 
 Quercus cerris    - Zerr-Eiche 
 Quercus coccinea    - Scharlach-Eiche  
 Styphnolobium japonicum  - Schnurbaum 

 Ulmus 'New Horizon' RESISTA®   - Resista-Ulme “New Horizon 
 
Pflanzliste 3      
Standortgerechte Straucharten (Auswahl) 
  

 Caryopteris clandonensis   - Bartblume 
 Corylus avellana    - Gewöhnliche Hasel 
 Cornus sanguinea   - Blutroter Hartriegel 
 Cytisus scoparius    - Besenginster 
 Frangula alnus    - Faulbaum 
 Lonicera nigra    - Schwarze Heckenkirsche 
 Rhamnus cathartica   - Kreuzdorn 
 Rosa canina agg.    - Gruppe Hundsrosen 
 Salix caprea    - Salweide 
 Sambucus nigra    - Schwarzer Holunder 
 Sambucus racemosa   - Roter Holunder 
 Rubus idaeus spec.   - Himbeere in Sorten 
 Syringa vulgaris    - Gemeiner Flieder 
 Spiraea spec.    - Spiere 
 Ribes rubrum spec.    - Rote Johannisbeere in Sorten 
 Potentilla fruticosa   - Fingerstrauch 
 Forsythia x intermedia   - Forsythie 
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Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere nahe den Glei-
sen, müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. Abstand und 
Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z.B. bei Windbruch nicht in die 
Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen (Rückschnitt 
u.a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend 
der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen 
des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese ent-
sprechend angepasst oder beseitigt werden.  
 
Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen 
 

Das Plangebiet weist im Ist-Zustand einen umfangreichen Baumbestand auf, der mit Realisie-
rung des Vorhabens nicht vollständig erhalten werden kann. Vorwiegend an den Übergängen 
zu angrenzenden Straßen sollen jedoch Bestandsbäume so weit wie möglich geschützt und in 
das Quartier integriert werden. Die Erhaltung und Verdichtung dieser Bereiche dient der Glie-
derung des Landschafts- und Ortsbildes und der Bereicherung der Biotopstruktur. 
 
Die in der Planzeichnung mit entsprechendem Planzeichen zur Erhaltung gekennzeichneten 
Einzelbäume sind vor Beschädigungen während der Bauphase wirksam zu schützen. In Berei-
chen, in denen Bauarbeiten bis unmittelbar an den Wurzel- und/oder Kronenbereich der Ge-
hölze heranreichen, sind vor Beginn der Bauarbeiten geeignete Baumschutzmaßnahmen vor-
zusehen. Die im Wurzelbereich (Kronentraufbereich zuzüglich 1,50 m Radius) gelegenen Ab-
schnitte von Verkehrsflächen sind in wasserdurchlässiger Bauweise auszubilden.  
 
Die entlang der Heinrich-Heine-Straße im gekennzeichneten Bereich zu pflanzenden Sträucher 
sind der Pflanzliste 3 zu entnehmen. Die Sträucher sind zwischen den Baumneupflanzungen 
im Abstand von mind. 2,50 m zu den Bäumen anzuordnen. Zwischen den Sträuchern soll der 
Abstand in Abhängigkeit zur Endwuchsbreite der jeweiligen Art, mind. 1,50 m betragen. Pflan-
zung im Dreiecksverbund sind möglich. Die Abstände der Bäume und Sträucher zu Straßen 
und Gehwegen, v.a. in Einfahrtsbereichen sollen mind. 1,00 m betragen. Gehölzstandorte der 
Neupflanzungen können je nach Lage der Einfahrten zu den künftigen Grundstücken abwei-
chen. 

8.1.9  Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 

Schallschutz 
Notwendige Vorkehrungen zum Schutz oder zur Minderung vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen ergeben sich durch Belastungen aus Verkehrslärm.  
 
Zur Ermittlung der Lärmbelastungen wurde verfahrensbegleitend ein Schalltechnisches Gut-
achten (ACCON GmbH, 13.03.2024) erstellt, dessen Ergebnisse und Empfehlungen in den Be-
bauungsplan einfließen. Die gutachterlich ermittelten maßgeblichen Außenlärmpegel sind in 
der Rasterlärmkarte (RLK) im Beiplan 01 (Blatt 2 - Textliche Festsetzungen) dargestellt.  

Die Orientierungswerte des Beiblattes 1 der DIN 18005-1 („Schallschutz im Städtebau“) für 
Straßen-/Schienenverkehrslärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) 
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nachts bzw. für Mischgebiete (dementsprechend auch Urbane Gebiete) von 60 dB(A) tags und 
50 dB(A) nachts werden fast durchgehend überschritten. Die Immissionsrichtwerte nach TA 
Lärm für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts bzw. für urbane 
Gebiete von 63 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts werden fast durchgehend eingehalten.  

Für die von Orientierungswert-Überschreitungen betroffenen Bereiche werden aktive Lärm-
schutzmaßnahmen (Errichten von Lärmschutzwänden zwischen den geplanten Gebäuden ent-
lang der Schienenverkehrswege, als zwingend festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse) und 
Maßnahmen der Grundrissgestaltung festgesetzt, welche nur ausnahmsweise und unter er-
satzweiser Realisierung von passiven Schallschutzmaßnahmen entfallen können. Für die von 
Orientierungswert-Überschreitungen betroffenen Gebäude werden passive Schallschutzmaß-
nahmen (Festlegung der Mindestschalldämmung der Außenbauteile) festgesetzt. Durch eine 
geeignete Grundrissgestaltung sind besonders schutzbedürftige Räume (z. B. Schlafräume und 
Kinderzimmer) den geringer belasteten Gebäudeseiten zuzuordnen.  

Generell bestehen im Plangebiet erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung der Außen-
bauteile. Im Plangebiet werden die Lärmpegelbereiche III bis VI erwartet.  
 
Zur Festlegung der erforderlichen Luftschalldämmung von Außenbauteilen gegenüber Außen-
lärm sind folgende Lärmpegelbereiche zu berücksichtigen (ermittelt gemäß DIN 4109 aus den 
maßgeblichen Außenlärmpegeln für Verkehrslärm und Gewerbelärm) s. nachfolgende Tabelle 
 

 
Lärmpegel- 
bereich  

     

Maßgeblicher 
Außenlärmpegel  
in dB 

 
Raumarten  

Aufenthaltsräume in Wohnungen, 
Übernachtungsräume in Beherber-
gungsbetrieben, Unterrichtsräume 
und ähnliches  

Büroräume1) 

und ähnliches  

erf. R’w,res des Außenbauteils in dB  

III  61...65  35  30  

IV  66...70  40  35  

V  71...75  45  40  

VI 76...80 50  45  
1) An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räu-
men ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, wer-
den keine Anforderungen gestellt.  

 
Im nachgeordneten Genehmigungsverfahren (Bauantrag) sind die notwendigen Maßnahmen 
bei der Objektplanung in Abhängigkeit von den geplanten Nutzungen (der Raumart), der 



Bebauungsplan M 13/1  “MAFA - Park“  Stadt Heidenau 
- Satzung - 
 Begründung des Bebauungsplans 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Fassung vom 26. September 2025 Seite 34 von 49 
 
Raumgeometrie und den jeweiligen Grundrissen raumkonkret durch den Planer festzulegen. 
Dabei ist die konkrete bauliche Gestaltung des Gebäudes, d.h. insbesondere der Fensterflä-
chenanteil zu berücksichtigen. Entsprechend der Sächsischen Bauordnung sind rechnerische 
Nachweise nach DIN 4109 vorzulegen. 
 
Eine freie Lüftung über sich öffnen lassende Bauteile ist aufgrund von Lärmbelastungen im 
Plangebiet teilweise nicht möglich. Entsprechend der Anmerkung aus Beiblatt 1 zur DIN 18005 
ist “ bei Beurteilungspegeln über 45 dB (...) selbst bei nur teilweise geöffnetem Fenster unge-
störter Schlaf häufig nicht mehr möglich “. Daraus folgt, dass im Plangebiet für sämtliche 
schutzbedürftigen Räume im Sinne der DIN 4109 die in Richtung der Bahntrasse orientiert sind 
und nicht durch andere Gebäude abgeschirmt werden, eine vom Öffnen der Fenster unab-
hängige, schallgedämmte Lüftungseinrichtung erforderlich wird.  

8.1.10  Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  

Eine fußläufige Querung des Plangebietes MU 04 ist als öffentlich gewidmete Passage vorge-
sehen. Mit entsprechender Signatur wird in der Planzeichnung eine mit Nutzungsrechten zu-
gunsten der Allgemeinheit zu belastende Fläche festgesetzt. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
auf privaten Grünflächen sichern fußläufige Verbindungen durch das Plangebiet, ermöglichen 
auch Radfahrenden die Querung der Grünfläche und gestatten die Herstellung einer Beleuch-
tung des Weges. Damit wird die städtebaulich intendierte durchgehende Fuß- und Radwege-
verbindung von der bestehenden Bahnunterführung durch das Plangebiet (und perspektivisch 
weiter bis zur Müglitz) planungsrechtlich gesichert. 
 

8.2  Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sind für die Einhaltung gestalterisch-funktionaler 
Randbedingungen im Zusammenhang mit der Bebauung notwendig. Sie gewährleisten gleich-
zeitig die weitgehende Berücksichtigung nachbarschaftlicher Belange sowie den Schutz des 
Natur- und Umwelthaushaltes vor negativer Beeinflussung. 

8.2.1  Fassaden 

Die getroffenen Gestaltungsfestsetzungen sollen ein dem Ort angemessenes Erscheinungsbild 
gewährleisten. Sie dienen darüber hinaus dem Artenschutz. Um das Kollisions- und Unfallri-
siko für vorkommende Vogelarten zu minimieren, sollen Spiegelungen der Landschaft und 
Vortäuschen von freier Sicht vermieden werden. 
 
Die Fassadenbegrünung trägt zur raschen Durchgrünung von Baugebieten bei und ist eine wir-
kungsvolle Maßnahme zur gestalterischen Aufwertung von Gebäuden, insbesondere von ge-
schlossenen, ungegliederter Fassaden. Der festgesetzte Pflanzabstand stellt bereits nach kur-
zer Zeit die Entwicklung ökologisch und gestalterisch wirksamer Grünstrukturen sicher. Nega-
tive Auswirkungen einer starken baulichen Verdichtung können gemindert werden. Fassaden-
begrünungen tragen zur Verbesserung des örtlichen Klimas bei.  
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Darüber hinaus dient eine Fassadenbegrünung der Ergänzung und Anreicherung der Biotop-
struktur und besitzt im Zusammenhang mit weiteren Begrünungsmaßnahmen Funktionen als 
Verbindungsbiotop insbesondere für Insekten.  
 
Für Bepflanzungen an den Fassaden können Arten der nachfolgenden Pflanzliste verwendet 
werden. 
 
Pflanzliste 4 
Standortgerechte Kletterpflanzen (Auswahl)  
    

 Aristolochia macrophylla  - Amerikanische Pfeifenwinde 
 Campsis radicans spec.  - Amerikanische Klettertrompete in Sorten 
 Campsis tagliabuana   - Trompetenblume in Sorten 
 Celastrus orbiculatus  - Rundblättriger Baumwürger 
 Clematis spec.   - Clematis in Sorten  
 Euonymus fortunei  - Spindelstrauch  
 Hedera spec.   - Efeu in Sorten 
 Humulus lupulus   - Hopfen 
 Hydrangea petiolaris  - Kletterhortensie 
 Jasminum nudiflorum  - Winterjasmin 
 Lonicera spec.   - Geißblatt in Sorten  
 Parthenocissus quinquefolia - Wilder Wein 
 Wisteria sinensis   - Blauregen  
 
Zur Nutzung erneuerbarer Energien ist die Installation von Photovoltaikanlagen in/an Fassa-
den, z.B. an Balkonen, auch ohne besondere Festsetzung im Bebauungsplan zulässig. 

8.2.2  Dächer und Dachaufbauten 

Um die Auswirkungen des hohen Versiegelungsgrades weiter zu mindern, sind auch Dächer 
der baulichen Anlagen zu begrünen. Die festgesetzte Substrathöhe sichert eine angemessene 
Bepflanzung. Dachbegrünungen fördern nachweislich die Verbesserung des Mikroklimas in-
nerhalb eines Stadtquartiers. Außerdem wird die Bindung von Staub- und Luftschadstoffen 
begünstigt. Neben der klimaökologischen Ausgleichsfunktion dienen Dachbegrünungen als 
Lebensraum für bestimmte Pflanzen und Tiere und Verzögern den Regenwasserabfluss. Mit 
der Rückhaltung eines Teils des Niederschlagswassers werden öffentliche Abwasseranlagen 
entlastet.  
 

Für Bepflanzungen von Dächern können Arten der nachfolgenden Pflanzliste verwendet wer-
den. 
 
Pflanzliste 5 
Standortgerechte Stauden, Sedum- und Gräserarten für extensive Dachbegrünung (Auswahl) 
 

Stauden   
 Achillea millefolium   - Gewöhnl. Schafgarbe  
 Allium spec.   - Lauch in Sorten 
 Alyssium spec.   - Steinkraut in Sorten 
 Campanula carpatica spec. - Glockenblume in Sorten 
 Lavandula angustifolia   - Lavendel 
 Linaria alpina    - Leinkraut 
 Origanum vulgare   - Wilder Majoran  
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 Potentilla spec.   - Fingerkraut in Sorten 
 Pulsatilla vulgaris   - Küchenschelle 
 Salvia nemorosa    - Steppen-Salbei 
 Saxifraga montana   - Berg-Steinbrech 
 Silene maritima    - Leimkraut 
 

Gräser   
 Bouteloua gracilis   - Moskitogras 
 Bromus tectorum   - Dach-Trespe 
 Festuca amethystina   - Amethyst-Schwingel  
 Festuca ovina    - Schaf-Schwingel  
 Melica ciliata    - Wimpern-Perlgras  
 Stipa tenuissima    - Zartes Federgras  
 

Sedum   
 Sedum acre    - Scharfer Mauerpfeffer  
 Sedum album spec.  - Rotmoos-Mauerpfeffer in Sorten 
 Sedum cyaneum    - Rosenteppich -Fetthenne  
 Sedum floriferum   - Gold-Fetthenne  
 Sedum kamtschatikum   - Kamtschatka-Fetthenne  
 Sedum montanum   - Fetthenne 
 Sedum spectabile   - Prächtige Fetthenne 
 
Um der Nutzung erneuerbarer Energien Rechnung zu tragen, ist die Installation von Photovol-
taikanlagen zulässig. Sie sind so anzuordnen, dass sie in ihrer Höhe die Attika des Gebäudes 
nicht überschreiten und somit aus dem Straßenraum nicht in Erscheinung treten. Technische 
Lösungen für sehr flach geneigte oder vollständig horizontal angeordnete Anlagen sind mitt-
lerweile verfügbar. Blendwirkungen, besonders gegenüber den oberen Stockwerken von Bau-
ten der näheren Umgebung, werden damit stark reduziert oder vermieden. 
 
Die Dächer von Hochpunkten im Plangebiet (Hochhäuser) sollen markante Baumpflanzungen 
erhalten. Der Dachgarten mit Baumhain in großer Höhe wird beabsichtigte Akzente im neuen 
Quartier setzen. 

8.2.3  Einfriedungen 

Die Festsetzung zum Ausschluss von Einfriedungen entlang der Planstraße 01 soll den urbanen 
Straßenraum mit gewerblichen Nutzungen in den Erdgeschosszonen der angrenzenden Ge-
bäude (Handelseinrichtungen) gewährleisten und unterstützen. Insbesondere im Bereich des 
Quartiersplatzes sollen Außenraumbestuhlungen ermöglicht werden. 
 
Die als Parkanlagen gewidmeten Grünflächen sind öffentlich zugänglich und sollen daher 
ebenfalls nicht eingefriedet werden. Strauch- und niedrige Heckenpflanzungen sind im Zusam-
menhang mit der Freiflächengestaltung möglich. 

8.3  Kennzeichnungen 

8.3.1 Vorkehrungen zum Schutz vor Hochwasser 

Im Bebauungsplan sollen nach § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB Flächen, bei deren Bebauung besondere 
bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche 
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Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind, gekennzeichnet werden. 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich derzeit noch teilweise im festgesetzten Überschwem-
mungsgebiet (vgl. Abschnitt 8.4.1 - Festgesetzte Überschwemmungsgebiete), nahezu der ge-
samte Plangeltungsbereich liegt jedoch im überschwemmungsgefährdeten Bereich (HQ200) 
der Müglitz. Für bauliche Anlagen sollen daher Vorkehrungen und besondere Sicherungsmaß-
nahmen gegen Hochwassergefahren getroffen werden. Zur vorbeugenden und nachhaltigen 
Gefahrenabwehr und zur Eigenvorsorge sind bauliche Anlagen so auszubilden, dass im Hoch-
wasserfall Schäden, auch an technischen Anlagen, ausgeschlossen sind. 
 
Risikoabschätzung Hochwassergefahr durch die Müglitz (Schutzziel) 
Planungsrechtliche Vorgabe ist, das Siedlungsgebiet (bzw. die baulichen Anlagen) bis zur 
Höhe eines hundertjährigen Hochwasserereignisses (HQ100) vor Wassereintritt zu schützen, 
sodass bei Hochwasser mit kürzerem Wiederkehrintervall keine nennenswerten Beein-
trächtigungen auftreten. 
 
Bei einer HQ100-Hochwasserlage sind insbesondere die Tiefgaragen im Plangeltungsbereich 
nicht gefährdet. Die Zufahrten (und ggf. Fenster etc.) zu den Tiefgarargen befinden sich über 
dem HQ100-Wasserspiegel, so dass die Gefahr einer Überflutung nicht besteht. Unterhalb des 
HQ100- Wasserspiegels sind die Bauwerke entsprechend abzudichten. Das gilt vor allem für 
Durchlässe, Öffnungen und Verbindungen zu Anlagen und Systemen, die sich unter dem  
HQ100 Wasserspiegel befinden und ihrerseits nicht völlig abgedichtet sind. 
 
Empfehlungen zur Vermeidung/Minderung überflutungsbedingter Schäden an Gebäuden  
Bei einer HQ200-Hochwasserlage ist das Plangebiet großräumig von Überflutungen betrof-
fen. Die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasserableitung ist in diesem Fall nicht mehr gege-
ben. Ebenso werden die Rückhalteanlagen für Regenwasser vollständig geflutet. Die Tiefgara-
gen können für diesen Fall nicht geschützt werden und sind ebenfalls vollständig überflutet. 
Technische Anlagen im öffentlichen Bereich werden überflutet.  
 

Folgende Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr bzw. zur hochwasserangepassten 
Bauweise werden empfohlen: 
 

• Minimierung des Wassereintritts in die Gebäude mittels passiver Hochwasserschutz-
maßnahmen durch bauliche Vorkehrungen (z.B. mobile Dammbalken in der TG-Zu-
fahrt) 

• Einordnung von sicherheitsrelevanten technischen Anlagen oberhalb eines zu erwar-
tenden Wasserstandes oder vorsorgliche Ausbildung von hochwassersicheren Haus-
anschlussräumen 

• Ausbildung von flutbaren Tiefgaragen. Hierbei ist die vorgenannte Anordnung techni-
scher Anlagen zu beachten. 

 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Überflutungsfläche beim HQ200 (hellgelb) sowie die er-
mittelten Wasserspiegellagen im Plangebiet.  
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Quelle: Hochwassergefahren- und -risikokarten der Müglitz, 12.06.2020  
zur Verfügung gestellt durch die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen am 23.04.2021 

8.3.2 Belastungen mit umweltgefährdenden Stoffen (Altlasten) 

Gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB sollen im Bebauungsplan Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet werden. Das betrifft insbeson-
dere die Flächen des Plangebietes die im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) als altlasten-
verdächtige Flächen registriert sind, wie auch die Bereiche, für die aufgrund der vertiefenden 
Altlastenerkundungen besondere Maßnahmen zur Altlastensanierung (Bodenaustausch oder 
Bodenabdeckung) notwendig werden. Die Kennzeichnung erfolgt zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen, die sich aus den nachgewiesenen Bodenkontaminationen ergeben. 
Diese sind im Beiplan 02 (Blatt 2 - Textliche Festsetzungen) dargestellt.  
 
Der Plangeltungsbereich ist auf Grund seiner langjährigen gewerblichen Nutzung als Maschi-
nenfabrik im Sächsischen Altlastenkataster unter der Kennziffer Nr. 87214019 "Heidenauer 
Maschinenfabrik" erfasst. Somit besteht grundsätzlich die Besorgnis, dass toxische Bodenver-
änderungen mit Aufnahme der Nutzungen gesundheitsschädigende Wirkungen entfalten kön-
nen.  
 
Vorherige Bodenerkundungen weisen für den Industriestandort der ehemaligen Maschinen-
fabrik weitgehend flächendeckend das Risiko von Kontamination durch Altlasten aus. Insbe-
sondere liegen Erkenntnisse zu partiellen Bodenkontaminationen (Mineralölkohlenwasser-
stoff, Polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff und Schwermetalle) vor. Anhand vertie-
fender Bodenuntersuchungen (Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH (IFG) war zu prüfen, wel-
che Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Altlastenverdacht notwendig sind, um den 
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Anforderungen an gesunde Wohn und Arbeitsbedingungen zu entsprechen. Die Gutachten 
enthalten, über die geophysikalische Betrachtung hinaus, eine Dokumentation der chemischen 
Analytik von Bodenproben sowie eine nutzungsbezogene Gefährdungsbewertung. Dabei wur-
den Areale mit sensiblen und schutzbedürftigen Nutzungen wie Spielplätze, Parkanlagen sowie 
Grünflächen im Wohnbereich besonders beachtet. Um Gesundheitsgefährdungen auszu-
schließen ist ein direkter Kontakt mit kontaminiertem Boden dauerhaft zu unterbinden. Dies 
wird im Plangebiet durch Flächenversiegelung (Straßen, Plätze, Gebäude) sowie partiell durch 
Bodenaustausch oder Abdeckung mit nicht kontaminiertem Bodenmaterial erfolgen. 
 
Mit den getroffenen Festsetzungen werden die Belange des Umweltschutzes, insbesondere 
die Auswirkungen auf Menschen und ihre Gesundheit sowie auf mögliche negative Auswir-
kungen auf die Grundwasserbeschaffenheit, angemessen berücksichtigt.  
 

8.4  Nachrichtliche Übernahmen 

8.4.1  Festgesetzte Überschwemmungsgebiete 

Gemäß § 9 Abs. 6a BauGB sollen festgesetzte Überschwemmungsgebiete im Sinne des  
§ 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) nachrichtlich im Bebauungsplan übernom-
men werden. 
 
Das festgesetzte Überschwemmungsgebiet der Müglitz ist in der Planzeichnung entsprechend 
ausgewiesen. Vom festgesetzten Überschwemmungsgebiet sind Teilbereiche der geplanten 
Wohnbaufläche an der Heinrich-Heine-Straße, die Fabrikantenvilla (Villa Lehmann, Thomas-
Mann-Straße 8) sowie einzelne Straßenabschnitte der Thomas-Mann-Straße, der Heinrich-
Heine-Straße und der Mühlenstraße (hier insbesondere der Bereich der Bahnunterführung) 
betroffen. 
 
In festgesetzten Überschwemmungsgebieten hat die Gemeinde gem. § 78 Abs. 3 WHG bei der 
Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von Bauleitplänen insbesondere zu berücksichtigen:  
 

• die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  
• die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
• die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

 
Da nahezu der gesamte Plangeltungsbereich im überschwemmungsgefährdeten Gebiet liegt, 
sind ohnehin dem Risiko angepasste planerische und bautechnische Maßnahmen zu ergrei-
fen, um Schäden durch eindringendes Wasser soweit wie möglich zu verhindern. Insbeson-
dere sind bautechnische Maßnahmen vorzunehmen, um den Eintrag wassergefährdender 
Stoffe bei Überschwemmungen zu verhindern (vgl. Kapitel 8.3.1 - Vorkehrungen zum Schutz 
vor Hochwasser).  
 
Beeinträchtigungen des bestehenden Hochwasserschutzes sind nicht erkennbar, da nach  
aktuellen Berechnungen der Landestalsperrenverwaltung das Plangebiet im HQ1OO-Fall  
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weitgehend nicht vom Hochwasser betroffen ist. Lediglich der Straßenabschnitt der Mühlen-
straße im Bereich der Bahnunterführung ist mit einer ermittelten Wasserspiegellage von  
ca. 117,55 m NHN betroffen. Hier sind jedoch keine baulichen Maßnahmen vorgesehen. Nach-
teilige Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger sind ebenfalls nicht erkennbar. 
 
Auf Grundlage aktualisierter Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für das Ge-
wässer Müglitz im Stadtgebiet Heidenau werden nach Auskunft der zuständigen Unteren Was-
serbehörde die festgesetzten Überschwemmungsgebiete derzeit überarbeitet. Voraussicht-
lich noch vor Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes M 13/1 “MAFA - Park“ werden die 
Überschwemmungsgebiete neu ausgewiesen und dann keine Bauflächen des Plangeltungsbe-
reiches mehr betroffen sein. Nur der Straßenabschnitt Mühlenstraße im Bereich der Bahnun-
terführung befindet weiterhin im aktualisierten festgesetzten Überschwemmungsgebiet.  

8.4.2  Kulturdenkmale 

Im Bebauungsplan sollen nach § 9 Abs. 6 BauGB Denkmäler nach Landesrecht in den Bebau-
ungsplan nachrichtlich übernommen werden, soweit sie zum Verständnis oder für die städte-
bauliche Beurteilung von Baugesuchen notwendig oder zweckmäßig sind. 
 
In der Liste des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen sind als Kulturdenkmale für die Stadt 
Heidenau, soweit sie im Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes liegen, folgende Objekte 
verzeichnet: 
 
Objekt-Nr. 09229240 Mühlgraben mit allen wassertechnischen Anlagen,  

von ortsgeschichtlicher, stadtbildprägender und technikgeschichtlicher 
Bedeutung, Datierung: 16. Jahrhundert und später 

 
Objekt-Nr. 09221428 Mietvilla mit Nebengebäude (Fritz-Weber-Straße 7), 
   markanter Putzbau mit Schmuckfachwerk und Eckturm,  

baugeschichtlich von Bedeutung, Datierung: um 1905 
 
Objekt-Nr. 09221427 Maschinenfabrik J. M. Lehmann Dresden-Heidenau, 

Fabrik mit Pförtnerhaus und Kontorgebäude (Nr. 2), Maschinenhaus, 
Holzbearbeitungshalle, Garage, drei Werkshallen (Nr. 4), Sanitärge-
bäude, Lagergebäude, Fachwerkgebäude mit Verbindungsbau,  
auf dem Fabrikgelände Gedenkstein für den antifaschistischen  
Widerstandskämpfer Alwin Höntzsch, 
Fabrikbauten überwiegend in Ziegelbauweise,  
Kontorgebäude im Stil der Moderne der 1920er Jahre, 
ortsgeschichtliche und technikgeschichtliche Bedeutung  
Datierung: Fachwerkgebäude rechts des Eingangs um 1910 
weitere Gebäude in den 1920er und 1930er Jahren 

 
Objekt-Nr. 09223021 Villa Lehmann (Thomas-Mann-Straße 8), 

Fabrikantenvilla, Bestandteil der benachbarten Maschinenfabrik,  
gründerzeitlicher Putzbau mit Treppenturm,  
baugeschichtliche und ortshistorische Bedeutung, Datierung: um 1910 
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Die Kulturdenkmale sind in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnet (D 1 - D 11): 
 

D1/D2  Fritz-Weber-Straße 7: Mietvilla mit Nebengebäude; markanter Putzbau mit Schmuckfach-
werk und Eckturm, baugeschichtlich von Bedeutung, um 1900 (heute Kindergarten) 

 

D 3  Thomas-Mann-Straße 8: Villa Lehmann / Fabrikantenvilla; Bestandteil der benachbarten Ma-
schinenfabrik, gründerzeitlicher Putzbau mit Treppenturm, baugeschichtliche und ortshis-
torische Bedeutung, nach 1900 (heute Wohnhaus) 

 

D 4 ursprüngliches Fabrikgebäude (Thomas-Mann-Straße 6), 1897 (als nachträgliche Neuerfas-
sung) 

 

D 5  Kontorgebäude, Ziegelgebäude im Stil Neuer Sachlichkeit, Ziegel z.T. beschriftet 
“Grund-Bau Kuhnat Prohlis“, 1924 

 

D 6 Maschinenhaus desgl., 1923 
 

D 7 Holzbearbeitungshalle: Fachwerk mit Ziegeln ausgemauert, darüber erhöhtes Mittelschiff, 
verbreitert, 1928 

 

D 8  die das Plangebiet schneidenden Anteile des ehem. Mühlgrabens als technisches Denk-
mal. 

 

D 9 Haupt-Fertigungsgebäude, mit expressionistischen Ziegelornamentierungen, 1921 
 

D 10 Pförtnerhaus: Ziegelgebäude im Stil Neuer Sachlichkeit, um 1924 
 

D 11 Gedenkstein für den antifaschistischen Widerstandkämpfer Alwin Höntzsch 
 
Die ebenfalls denkmalgeschützte, aus den Jahr 1913 stammende Fabrikhalle (ehemalige Groß-
teilfertigung), wurde am 31. Dezember 2021 durch Feuer zerstört. Daraufhin wurde eine 
Brandschadensanzeige gem. § 16 SächsDSchG eingereicht. Da die Bausubstanz stark zerstört 
ist, wurde ein Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum vollständigen Rückbau 
gestellt der mit Bescheid vom 05.05.2022 unter Auflagen genehmigt wurde. 
 
Ein Plan, in dem die bereits erfolgten Gebäude-Rückbauten als auch der Kulturdenkmalbe-
stand kenntlich gemacht wird, ist zur Nachvollziehbarkeit der baulichen Entwicklung der Be-
gründung des B-Planes als Anlage beigefügt. 
 
Die ausgewiesenen Kulturdenkmale sind im Rahmen des Um- und Ausbaus denkmalgerecht 
zu erhalten bzw. denkmalpflegerisch instand zu setzen. Die diesbezüglichen Maßnahmen be-
dürfen entweder einer eigenständigen denkmalschutzrechtlichen Genehmigung oder der 
denkmalschutzrechtlichen Zustimmung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Aus 
Gründen des Umgebungsschutzes sind auch alle baulichen Ergänzungen mit den Denkmalbe-
hörden abzustimmen und genehmigungspflichtig. 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 SächsDSchG darf ein Kulturdenkmal nur mit Genehmigung der Denkmal-
schutzbehörde “wiederhergestellt oder instand gesetzt, in seinem Erscheinungsbild oder sei-
ner Substanz verändert oder beeinträchtigt, mit An- und Aufbauten, Aufschriften oder Werbe-
einrichtungen versehen, aus einer Umgebung entfernt, zerstört oder beseitigt“ werden.  
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Gemäß § 12 Abs. 2 SächsDSchG dürfen bauliche oder garten- und landschaftsgestalterische 
Anlagen in der Umgebung eines Kulturdenkmales, soweit sie für dessen Erscheinungsbild von 
erheblicher Bedeutung sind, nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde errichtet, ver-
ändert oder beseitigt werden. Dies betrifft insbesondere Neubauten im Bereich des denkmal-
geschützten Mühlgrabens. Andere Vorhaben in der Umgebung eines Kulturdenkmales bedür-
fen dieser Genehmigung, wenn sich die bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Zustim-
mungen/Genehmigungen sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens einzuholen. 
 
Ziel aller denkmalpflegerischer Maßnahmen ist es, die vorhandene Originalsubstanz des Kul-
turdenkmals als Träger historischer Informationen sowie das originale Erscheinungsbild nach 
allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Zumutbarkeiten zu erhalten. Auch besteht 
die unerlässliche Forderung für die Dokumentation von bisher unbekannten archäologischen 
Denkmalen sowie für die Dokumentation der Kulturdenkmale, um damit einer künftigen wis-
senschaftlichen Forschungsarbeit Rechnung zu tragen. Wesentlich dabei ist die Erhaltung 
und/oder Wiederherstellung des originalen materiellen Bestandes sowie Erscheinungsbildes 
des Kulturdenkmals mit den unverkennbaren Merkmalen traditioneller handwerklicher oder 
historisch industrieller Fertigung, eine archäologische Substanz schonende Planung von Bau-
maßnahmen bzw. Trassenführung bei Erschließungsarbeiten, um möglichst viel von der histo-
rischen Aussage zu überliefern und eine gute Integration auch von Neubauten bzw. neuen 
baulichen Erweiterungen in die Gesamtheit der historischen Gebäude zu erreichen. 
 

8.5  Hinweise  

Die aufgeführten Hinweise enthalten wichtige Angaben für die weitere Planung und Realisie-
rung des Vorhabens. Sie dienen der Information der Bauwilligen. 
 
Archäologische Bodenfunde  
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen und anderen Bo-
deneingriffen (auch in Zusammenhang mit Geländemodellierungen) müssen auf der Grund-
lage einer zwischen Bauherrn und Landesamt für Archäologie (LfA) abzuschließenden öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung durch das LfA im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäolo-
gische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde sind sachgerecht auszugraben 
und zu dokumentieren. Ausführende Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden ge-
mäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen. 
 
Bodenfunde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Gräber, Knochen, Geräte aus 
Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art u. a.) sind sofort dem 
Landesamt für Archäologie Sachsen zu melden. Fundstellen sind inzwischen vor weiteren Zer-
störungen zu sichern. Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden ist ebenfalls 
das Landesamt für Archäologie unverzüglich zu unterrichten. Die entdeckten Bodendenkmale 
und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unver-
ändertem Zustand zu erhalten und zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbehörde mit 
einer Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 SächsDSch). 
 
Der Bauherr hat mit der unteren Denkmalschutzbehörde für konkrete Erdarbeiten oder Bau-
arbeiten sowie Erschließungsmaßnahmen, soweit diese außerhalb von Gebäudebestand bzw. 
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Gebäudeneubauten sowie in der Umgebung des Mühlgrabens geplant bzw. erforderlich wer-
den, rechtzeitig vor Maßnahmenbeginn die Erforderlichkeit der Einholung einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung nach § 14 SächsDSchG verbindlich abzuklären. 
Gemäß § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbei-
ten und Bauarbeiten oder Gewässerbaumaßnahmen an einer Stelle, von der bekannt oder 
den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden, ausführen will. 
 
Kampfmittelbelastung 
Da eine Kampfmittelbelastung im Plangebiet nicht auszuschließen ist, wird auf die Notwen-
digkeit hingewiesen, entsprechende Auskünfte einzuholen. 
 
Altlasten / Anzeigepflicht gemäß § 18 Abs. 3 SächsKrWBodSchG 
Da aufgrund früherer Nutzungen Bodenkontaminationen im Plangebiet gutachterlich ermit-
telt wurden, sind während der Bauausführung und vor Nutzungsbeginn entsprechende Maß-
nahmen durchzuführen. Ggf. belastetes Bodenmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Vor 
Nutzungsaufnahme ist ein geeigneter, unbelasteter Oberbodenhorizont nachweislich herzu-
stellen. Aus den verbleibenden Bodenschichten dürfen keine Gefahren für Mensch und Um-
welt ausgehen. Der dauerhafte Gefährdungsausschluss ist durch Sachkundige zu bestätigen.  
 
Bodenschutz / Bodenaufschlüsse 
Zum Schutz des Bodens soll der bei der Bebauung anfallende unkontaminierte Bodenaushub 
getrennt und möglichst wiederverwendet werden. Auf bestehende gesetzliche Melde- und 
Mitteilungspflichten bei Durchführung von Bodenaufschlüssen und Bohrarbeiten wird ent-
sprechend hingewiesen. 
 
Schutz vor zu hohen Radonimmissionen  
Um den Umgang mit Radon einheitlich zu regeln, wurden die gesetzlichen Regelungen 
2017/2018 im Strahlenschutzgesetz und der Strahlenschutzverordnung des Bundes angepasst 
und verändert. Neue Gebäude sind so zu planen und zu errichten, dass der Eintritt von Radon 
in Gebäude verhindert oder erheblich erschwert wird. Sowohl für Aufenthaltsräume als auch 
für Arbeitsplätze gilt entsprechend dem Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ioni-
sierender Strahlung (Strahlenschutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 ein Referenzwert der 
Radon-Aktivitätskonzentration von 300 Bq/m3 im Jahresmittel. Die Ausweisung spezifischer 
Gebiete, in denen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit eine Überschreitung des Referenzwertes 
in Gebäuden im Jahresmittel erwartet wird, erfolgt durch den Freistaat Sachsen.  
 
Gehölzschutz 
Der Schutz von zu erhaltenden Gehölzen ist besonders während der Bauausführung zu ge-
währleisten. Gehölzbestände sind entsprechend DIN 18920 zu schützen. Darüber hinaus wird 
auf die bestehende Gehölzschutzsatzung der Stadt Heidenau hingewiesen.  
 
Artenschutz  
Neben dem geplanten Rückbau von Gebäuden wird auch in bestehende Ruderalflächen ein-
gegriffen sowie alte Gehölze entfernt. Daher ist von einer Betroffenheit besonders geschütz-
ter Tierarten auszugehen. Im Vorfeld der ersten Abbrucharbeiten erfolgte eine spezielle ar-
tenschutzrechtliche Prüfung für das Plangebiet. Mit den daraus resultierenden Maßnahmen 
werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG vermieden. 
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Sicherheitshinweise Bahntrasse  
Von der Deutsche Bahn AG und der DB Netz AG werden grundsätzliche wie auch spezielle 
Hinweise zum Vorhaben gegeben. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass durch das Vor-
haben die Sicherheit und Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der angrenzenden Bahnstrecke 
nicht gefährdet oder gestört werden darf, Immissionen durch Luft- und Körperschall, Abgase, 
Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Fel-
der etc. an benachbarter Bebauung entstehen können sowie widerrechtliches Betreten und Be-
fahren des Bahnbetriebsgeländes sowie sonstiges Hineingelangen in den Gefahrenbereich der 
Bahnanlagen unzulässig ist und durch geeignete und wirksame Maßnahmen dauerhaft auszu-
schließen ist.  
 
Weiterhin wird auf § 64 EBO verwiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen, Betriebseinrichtun-
gen oder Fahrzeuge zu beschädigen oder zu verunreinigen, Schranken oder sonstige Sicherungs-
einrichtungen unerlaubt zu öffnen, Fahrthindernisse zu bereiten oder andere betriebsstörende 
oder betriebsgefährdende Handlungen vorzunehmen. In diesem Zusammenhang wird auf DB-
Richtlinie 882 verwiesen, die Hinweise zur Einfriedung, Zugänglichkeit der Bahnanlagen, In-
spektionsfähigkeit der Bahnanlagen, Sicherungsmaßnahmen und Mindestpflanzabstände (zur 
Gleismitte für klein- und mittelwüchsige Sträucher 8 m, für hochwüchsige 10 m und für Bäume 
12 m) enthält. Auch sind Mindestabstände zu vorhandenen Kabeln und Leitungen einzuhalten 
(4 m zu Leitungs- und Sicherungstechnik, 3 m zu Bereich 50Hz und 1 m zu Fernmeldekabel/TK-
Anlagen). 
 
Für die Ausführung von Bauarbeiten in der Nähe des bestehenden Bahnkörpers sind aus Si-
cherheitsgründen Abstimmungen mit der DB Netz AG notwendig. Falls durch die Arbeiten im 
Einzelfall Einschränkungen im Bahnbetrieb auf der stark befahrenen Bahnstrecke erforderlich 
werden (z.B. Gleissperrungen, Ausschaltungen von Oberleitungsanlagen usw.) sind Anmelde-
fristen zu beachten. 
 
Zu beachten ist, dass der Geltungsbereich des Bebauungsplanes an den Planungsbereich für das 
Projekt Neubaustrecke Dresden-Prag grenzt. Änderungen an bestehenden Gleisanlagen wer-
den erforderlich, die ggf. auch mit einer Flächeninanspruchnahme außerhalb der DB-Grenzen 
einhergehen.  
 

Belange des Vermessungswesens 
Bei Gefährdungen von Vermessungs- und Grenzmarken ist mit Bezug auf SächsVermKatG die 
Beauftragung eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs notwendig. 
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9. Flächenbilanz 
 

 
Fläche des räumlichen Geltungsbereichs  

 
85.144 m² 
 

 
100 % 

 
Baugebietsfläche  
 

Urbanes Gebiet (MU 01 – MU 06) 
Allgemeines Wohngebiet (WA 01 – WA 03) 
Gemeinbedarfsfläche (01 und 02) 

 
 
 

43.013 m² 
10.896 m² 
  5.673 m² 

 
 
 

50,52 % 
12,80 % 
  6,66 % 
 

 
Verkehrsfläche 
  

Straßenverkehrsfläche 
Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung   
    davon  
    Verkehrsberuhigter Bereich 
    Fuß- und Radwegebereich 
     

 
 
 

  7.784 m²  
12.336 m² 
 
11.965 m² 
     371 m² 
 

 
 
 

  9,14 % 
14,49 % 
 
 
 

 
Grünfläche 
    davon  
    Parkanlage 
    sonstige Grünfläche 
        

 
  5.442 m² 
 
  3.264 m² 
  2.178 m² 
 

 
  6,39 % 
 

 

10. Anlagen    

10.1 Masterplan (Städtebauliches Konzept) 
 Stand: 04.12.2024  
 (Büro Peter Kulka Architektur) 
 
10.2 Kulturdenkmale (Bestand und Abbrüche) 
 Stand: 07.07.2023 
 (Büro Peter Kulka Architektur) 
 
10.3 Stellplatznachweis 
 Stand: 07.07.2023 
 (Büro Peter Kulka Architektur)  
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11. Gutachten / Fachplanungen 

11.1 Baugrunduntersuchung – 1. Bauabschnitt  
 Stand: 25.06.2021 
 (IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen) 
 Anlagen: 
 Anlage 1: Übersichtskarte 
 Anlage 2: Lageplan mit Aufschlusspunkten 
 Anlage 3: Schichtenverzeichnis und Bohrprofile 
 Anlage 4: Baugrundschnitte 
 Anlage 5: Laborprotokolle bodenmechanische Laboruntersuchungen 
 Anlage 6: Laborprotokolle umweltanalytische Laboruntersuchungen (LAGA) 
 
11.2 Baugrunduntersuchung – 2. Bauabschnitt  
 Stand: 09.08.2021 
 (IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen) 
 Anlagen: 
 Anlage 1: Übersichtskarte 
 Anlage 2: Lageplan mit Aufschlusspunkten 
 Anlage 3: Schichtenverzeichnis und Bohrprofile 
 Anlage 4: Baugrundschnitte 
 
11.3 Gefährdungsabschätzung (Wirkungspfad Boden-Grundwasser) 
 Stand: 23.06.2022 
 (IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen) 
 Anlagen: 
 Anlage 1: Übersichtskarte 
 Anlage 2: Lagepläne 
 Anlage 3: Lageplan mit Aufschlusspunkten der OU 
 Anlage 4: Schichtenverzeichnisse der Bohrprofile 
 Anlage 5: Probenahmeprotokolle 
 Anlage 6: Ergebnistabellen Gegenüberstellung Analyseergebnisse – Referenzwerte 
 Anlage 7: Laborprotokolle 
 
11.4 Nutzungsbezogene Gefährdungsabschätzung (Wirkungspfad Boden-Mensch) 
 Stand: 24.05.2022 
 (IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH, Bautzen) 
 Anlagen: 
 Anlage 1: Übersichtskarte 
 Anlage 2: Lageplan mit Probeentnahmeflächen 
 Anlage 3: Probenahmeprotokolle 
 Anlage 4: Laborprotokolle zur Untersuchung der Bodenproben 
 Anlage 5: Ergebnistabellen Gegenüberstellung Analyseergebnisse – Referenzwerte 
 Anlage 6: Lageplan mit erforderlichen Maßnahmen 
 Anlage 7: Fotodokumentation 
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11.5 Schalltechnische Untersuchung  
 zum Bebauungsplan M 13/1 “MAFA-Park“ in der Stadt Heidenau  
 Stand: 13.03.2024 
 (ACCON GmbH, Greifenberg) 
 
11.6 Verkehrs- und Mobilitätskonzept 
 Stand: 07.07.2023 
 (IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden) 
 inkl. 8 Anlagen 
 
11.7 Erschließungsplanung Verkehr und Medien 
 Stand: 07.07.2023 
 (IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden)  
 Anlagen: 
 Anlage 1: Lageplan Verkehrserschließung 
 Anlage 2: Lageplan Medienkoordinierung 
 Anlage 3: Konzept zur Regenwasserbewirtschaftung/Entwässerung 
 
11.8 weiterführende Erschließungsplanung 
 Stand: 08.01.2025 
 (IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden)  
 
11.9 Betrachtungen zur Versickerung von Niederschlagswasser 
 Stand: 18.09.2024 
 (IVAS Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme, Dresden)  
 
11.10 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  

zum Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - Park“  
Stand: 07.07.2023 

 (Schulz UmweltPlanung, Pirna) 
 
11.11 Grünordnungsplan  
 zum Bebauungsplan M 13/1 “MAFA - Park“ 

 Stand: 07.07.2023 
 (Schulz UmweltPlanung, Pirna) 
 Anlagen: 
 Karte 1: Grünordnerische Bestandsaufnahme 
 Karte 2: Baumkarte 
 Karte 3: Grünordnerische Maßnahmen 
 Karte 4: Lageplan der Ersatzquartiere für Fledermäuse und  
     Ersatznistkästen für Vögel im Plangebiet 
 Karte 5: Lageplan der Ersatzquartiere für Fledermäuse und  
     Ersatznistkästen für Vögel am Friedhof Heidenau Süd 
 
11.12 Gestaltungshandbuch 
 MAFA-Park Heidenau – Revitalisierung der ehemaligen Maschinenfabrik 
 Stand: 22.01.2025  
 (Büro Peter Kulka Architektur)   
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12.  Quellenverzeichnis 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuellen Fassung 
• 4. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke  

(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der aktuellen Fassung 
• Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP 2013) in der Fassung vom 14.08.2013 
• Regionalplan Oberes Elbtal/Osterzgebirge, 2. Gesamtfortschreibung 2020  

in der nach Bekanntmachung am 17.09.2020 gültigen Fassung  
• Flächennutzungsplan Heidenau – Entwurf in der Fassung vom 13.02.2018 
• Teilfortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (INSEK)  

der Stadt Heidenau – Fachteil “Brachen“ vom 26.04.2018  
• Lärmaktionsplan 2018 der Stadt Heidenau, Abschlussbericht 27.08.2018 
• Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Heidenau, Stand Juni 2005 
• Einzelhandelskonzept der Stadt Heidenau vom 27.05.2010 
• Energie- und Klimaschutzkonzept für die Stadt Heidenau, Endversion 06.12.2013 
• Lärmaktionsplan 2018 der Stadt Heidenau 
• Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der aktuellen Fassung 
• Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) in der aktuellen Fassung 
• Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten für Gemeinde Heidenau, Ge-

wässer Müglitz, Gefahr durch Überschwemmung in der Fassung vom 12.06.2020 
• Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) 
• Verzeichnis der Kulturdenkmale Sachsen (Öffentliche Denkmalliste - Landesamt für 

Denkmalpflege)  
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Teil B: Umweltbericht 
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1 Einführung 

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bebauungsplanes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 356/b, 358/c (Teilfläche), 358/e, 
358/f, 359/a, 359/c, 359/d, 361, 361/a, 361/b, 362/b, 362/d, 362/e, 362/1, 362/2, 362/3, 387/1, 387/2, 
388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 392/f, 396, 414/1 (Teilfläche), 414/2, 415/2 und 426 (Teil-
fläche) der Gemarkung Mügeln. 
 
Das Planungsgebiet wird begrenzt durch 
• die Fritz-Weber-Straße und die Bahntrasse Dresden-Pirna im Nordosten, 
• die Mühlenstraße im Süden, 
• die Heinrich-Heine-Straße im Südwesten und 
• die Thomas-Mann-Straße (einschl. der nördlich angrenzenden Kindertageseinrichtung und der 

Flurstücke 356/b und 358/e) im Nordwesten. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 85.144 m2. Die Planung sieht ein durchgrüntes Misch-
Quartier mit offener Bebauung und drei parkähnlichen Freiflächen sowie einen zentralen Platz vor. Zur 
Verlagerung der Stellflächen aus dem Sichtbereich sind teilweise Tiefgaragen vorgesehen. 
 
Der Bebauungsplan sieht als Art der baulichen Nutzung Allgemeine Wohngebiete (WA) und Urbane 
Gebiete (MU) vor. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) beträgt im Bereich des allgemeinen Wohn-
gebietes 0,4. Die GRZ kann nach § 19 BauNVO für bestimmte bauliche Anlagen um bis zu 50% über-
schritten werden, höchstens jedoch bis GRZ 0,8. Die festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) der Urbanen 
Gebiete beträgt bis zu 0,8.  
 
Es werden folgende Baugebiete ausgewiesen: 
 

1. Allgemeines Wohngebiet WA 01 mit 2 – 4 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 
0,4; für in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,6 versiegelt 
werden.  

2. Allgemeines Wohngebiet WA 02 mit 1 – 5 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 
0,3; für in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,45 versiegelt 
werden.  

3. Allgemeines Wohngebiet WA 03 mit 3 – 4 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 
0,4; für in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,6 versiegelt 
werden (Tiefgarage).  

4. Fläche für Gemeinbedarf 01 mit 1-2 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6; 
für in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,75 überbaut 
werden. 

5. Fläche für Gemeinbedarf 02 mit 3 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,5; für 
in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,75 überbaut werden. 
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6. Urbanes Gebiet MU 01 mit 1 – 4 Vollgeschossen + Glashaus. Die Grundflächenzahl (GRZ) be-
trägt 0,6; für in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannte bauliche Anlagen darf bis zu GRZ 0,8 
versiegelt werden (Tiefgarage).  

7. Urbanes Gebiet MU 02 mit 2 – 7 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6.  
8. Urbanes Gebiet MU 03 mit 2-3 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8.  
9. Urbanes Gebiet MU 04 mit bis zu 15 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8.  
10. Urbanes Gebiet MU 05 mit bis zu 7 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,8. 
11. Urbanes Gebiet MU 06 mit bis zu 10 Vollgeschossen. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,6.  

 
Die Baugebiete werden von Planstraßen aus erschlossen.  
 
Um der bestehenden Kindertageseinrichtung eine Neuorganisation und Erweiterung zu ermöglichen 
wird eine Teilfläche nördlich der Thomas-Mann-Straße als Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen. 
Das Villengebäude an der Fritz-Weber-Straße könnte dann einer neuen Nutzung, vorzugsweise Woh-
nen, zugeführt werden. 
Eine weitere Teilfläche des Plangebietes wird als Gemeinbedarfsfläche mit unterschiedlichen Zweck-
bestimmungen festgesetzt. Damit wird u.a. ermöglicht, eine neue Schule auf dem Gelände zu etablie-
ren. Die Fläche ist ggf. auch geeignet, andere dem Gemeinwohl dienende Nutzungen aufzunehmen, 
wie kulturellen und sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen. 
 

1.2 Darstellung der gebietsbezogenen Ziele des Umweltschutzes und deren       
Berücksichtigung 

1.2.1 Landesentwicklungsplan 

Der Landesentwicklungsplan wurde am 12.07.2013 von der Staatsregierung beschlossen und ist am 
31.08.2013 in Kraft getreten [1]. 
Der Landesentwicklungsplan ist das zusammenfassende, überörtliche und fachübergreifende landes-
planerische Gesamtkonzept der Staatsregierung zur räumlichen Ordnung und Entwicklung des Frei-
staates Sachsen. Im Landesentwicklungsplan sind die Ziele und Grundsätze der Raumordnung für die 
räumliche Ordnung und Entwicklung des Freistaates Sachsen auf der Grundlage einer Bewertung des 
Zustandes von Natur und Landschaft sowie der Raumentwicklung festgelegt. 
Der LEP 2013 trifft wesentliche Rahmensetzungen für die Entwicklung der Siedlungs- und Infrastruktur, 
aber auch der Wirtschafts- und Freiraumstruktur Sachsens. Im Landesentwicklungsplan finden sich all-
gemeine Aussagen, die in der Planung mit berücksichtigt werden:  
 
Tabelle 1: Abwägungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus dem Landesentwicklungsplan [1] 

Abwägungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Landschaftsplan (Kurz-
darstellung) 

Art und Weise, wie das Ziel umge-
setzt/ beachtet wird 

„Die Entwicklung der Städte und Dörfer soll so erfolgen, dass  
- die Innenstädte beziehungsweise Ortskerne der Dörfer als Zentren für  
Wohnen, Gewerbe und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge ge- 
stärkt und weiterentwickelt, 
- Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt,  
- eine energiesparende und energieeffiziente, integrierte Siedlungs- und Ver-
kehrsflächenentwicklung gewährleistet,  

- Schaffung eines Zentrums mit Woh-
nen, Gewerbe und Handel 
-Nutzung einer innerstädtischen 
Brachfläche 
- Aufwertung und Ergänzung eines be-
stehenden Wohngebietes 
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- die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt sowie  
- beim Stadt- beziehungsweise Dorfumbau bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen 
zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung, zum Umbau und Neubau als auch zum 
Rückbau umgesetzt werden.“ 
„Die Lebensqualität und die natürliche biologische Vielfalt in den Städten und 
Dörfern soll durch Schaffung und Erhaltung von naturnahen Lebensräumen und 
Grünflächen innerhalb des Siedlungsgefüges aufgewertet werden.“ 

- Grünflächen werden vorgesehen, die 
Artenauswahl der Gehölze wurde 
nach Kriterien Klima/ Widerstandsfä-
higkeit und Region getroffen 

„Es ist darauf hinzuwirken, dass landschaftsprägende Gehölze und Baumbe-
stände entlang von Straßen, Wegen und Gewässern sowie im Offenland als Flu-
relemente erhalten, wiederhergestellt oder entsprechend der kulturlandschaft-
lichen Eigenart neu angelegt werden.“ 

- Großgehölze werden mit in die Pla-
nung integriert. Weitere Gehölze wer-
den, sofern nicht im Baufeld liegend, 
erhalten oder höherwertig nachge-
pflanzt.  

„Bei der Nutzung des Bodens sollen seine Leistungsfähigkeit, Empfindlichkeit so-
wie seine Unvermehrbarkeit berücksichtigt werden. Bodenverdichtung, Boden-
erosion sowie die Überlastung der Regelungsfunktion des Bodens im Wasser- 
und Stoffhaushalt sollen durch landschaftsgestalterische Maßnahmen und 
standortgerechte Bodennutzung, (…) vermieden werden.“ [1] 

- Die Bodenversiegelung wird auf das 
notwendige Maß beschränkt. Eine 
dichte Wohnbebauung wird zwar vor-
gesehen, jedoch werden große Freiflä-
chen durch Entsiegelung geschaffen.   

1.2.2 Regionalplan 

Im Regionalplan Oberes Elbtal/ Osterzgebirge sind die Grundsätze der Raumordnung nach § 2 Raum-
ordnungsgesetz sowie die Ziele und Grundsätze der Raumordnung des LEPs Sachsens, regionsspezi-
fisch räumlich und sachlich ausgeformt.  
Der Regionalplan wurde am 24.06.2019 als Satzung beschlossen und mit Bescheid vom 08.06.2020 
genehmigt. Er wurde wirksam am 17.09.2020 mit Bekanntmachung der Genehmigung im Amtlichen 
Anzeiger des Sächsischen Amtsblattes Nr. 38 vom 17.09.2020. [2] 
Der Regionalplan enthält für das Plangebiet ein Vorbehaltsgebiet vorbeugender Hochwasserschutz mit 
geringer Gefahr (Grundsatz 4.1.4.7, Karte 4). Die jeweils zulässigen Nutzungen sollen an die bei einem 
Extremhochwasser möglichen Wassertiefen und Fließgeschwindigkeiten angepasst werden. Als Orien-
tierungshilfe für nachfolgende Planungen haben Gebiete mit geringer Gefahr mögliche Wassertiefen 
unter 0,5m und einen spezifischen Abfluss von 0,5 m²/s Da die Darstellung im Regionalplan stark ge-
neralisiert ist, kann sie nur als grobe Orientierung verwendet werden. 
 

1.2.3 Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Stadt Heidenau befindet sich gegenwärtig in der Aufstellung, sodass die 
Planungsziele, die sich aus der Bebauungsplanung ergeben, hier eingearbeitet werden können.  
Im Vorentwurf des Flächennutzungsplanes vom 13.02.2018 wird eine Revitalisierung der Brachflächen 
genannt. Eine Teilfläche der ehemaligen Maschinenfabrik (parallel zur Bahntrasse) ist als Planung von 
gewerblichen Bauflächen mit der Kennzeichnung MG2 ausgewiesen. Hier ist die Entwicklung einer Flä-
che für eingeschränktes Gewerbe angedacht, um die Lärmbelastung für die südlich angrenzende ge-
plante Wohnbebauung zu minimieren. Im größeren Teil des Gebietes sind Wohnbauflächen mit der 
Kennzeichnung MW1 ausgewiesen und beinhalten Planzeichen für Schule, sozialen Zwecken dienende 
Gebäude/Einrichtungen sowie Spielanlagen. Die Plangebietsfläche nordwestlich der Thomas-Mann-
Straße ist im Flächennutzungsplan als Gemeinbedarfsfläche für soziale Zwecke dargestellt. Lediglich 
die Fläche der ehemaligen Fabrikantenvilla an der Ecke Thomas-Mann-Straße/Heinrich-Heine-Straße 
ist als gemischte Baufläche ausgewiesen.  
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Außerdem ist im Flächennutzungsplan eine Kennzeichnung für Altlasten (SALKA-Nr. 87214019) sowie 
im südwestlichen Bereich eine Teilfläche als festgesetztes Überschwemmungsgebiet dargestellt. 
 

1.2.4 Fachgesetzliche und fachplanerische Vorgaben 

Tabelle 2: Abwägungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen 
Abwägungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen (Kurzdar-
stellung) 

Art und Weise, wie das Ziel umge-
setzt/ beachtet wird 

Sparsamer und schonender Umgang mit Boden 
§ 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB führt aus, dass „[…] mit Grund und Boden soll sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzli-
chen Inanspruchnahme von Flächen durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen auf das notwendige Maß zu 
begrenzen.“ 

- Die Bodenversiegelung wird auf das 
notwendige Maß beschränkt. Eine 
dichte mehrgeschossige Wohnbebau-
ung wird zwar vorgesehen, jedoch 
gleichermaßen auch Freiflächen sowie 
randliche Flächen von der Bebauung 
freigehalten und begrünt. 

„Nachhaltige Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens; 
schädliche Bodenveränderungen abwehren, Boden und Altlasten sowie hier-
durch verursachte Gewässerverunreinigungen sanieren und Vorsorge gegen 
nachteilige Einwirkungen auf den Boden treffen. Bei Einwirkungen auf den Bo-
den sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funk-
tion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden 
werden.“ (§1 BBodSchG) 

- Sanierung eines Altlastenstandortes 

Klimaschutzklausel: Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch 
Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, gemäß § 1 Abs. 5 und § 1a Abs. 5 
BauGB Rechnung getragen werden. 

- Für die Planung der Grünanlagen 
werden z.T. für ausgewählte Bereiche 
klimaangepasste Arten vorgesehen, 
darüber hinaus ist der Aufbau einer 
extensiven Dachbegrünung auf Flach-
dächern zu 70%, intensive Dachbegrü-
nung auf über 6 Vollgeschossen ge-
plant sowie nach Möglichkeit die Nie-
derschlagsversickerung überwiegend 
über die belebte Bodenzone zu ge-
währleisten.  

Artenschutz 
Nach § 44 Abs. 1 des BNatSchG ist es verboten: 
„1. wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
2. wildlebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderzeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 
3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädi-
gen oder zu zerstören.“ 

- Erarbeitung einer speziellen arten-
schutzrechtlichen Prüfung, in der 
faunistische Daten ausgewertet sowie 
aktuelle Erfassungen durchgeführt 
wurden und Maßnahmen zur Vermei-
dung und zum Ausgleich von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestän-
den definiert wurden.  

Schutzgebiete nach Bundesnaturschutzgesetz 
Die §§ 21 bis 23 BNatSchG weisen bestimmte Teile von Natur und Landschaft 
als Schutzgebiete aus. Die Schutzgebietserklärung liegt bei den Ländern. Das 
„Verbot von Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen […] führen können“ ist Sache der Länder 
und wird in Sachsen durch § 21 des Sächsischen Naturschutzgesetzes geregelt. 
„Die §§ 32 bis 38 dienen dem Aufbau und dem Schutz des Europäischen Netzes 
`Natura 2000`, insbesondere dem Schutz der Gebiete von gemeinschaftlicher 
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete“. 

- Auf der Fläche kommen keine 
Schutzgebiete nach §§21 bis 23 
BNatSchG vor.  
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Abwägungsrelevante Ziele des Umweltschutzes aus Fachgesetzen (Kurzdar-
stellung) 

Art und Weise, wie das Ziel umge-
setzt/ beachtet wird 

Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§50 BImSchG) 
„Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehene Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
welteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 5 der 
Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend  […] auf sonstige Schutzgebiete […] und unter 
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders 
empfindliche Gebiete […], so weit wie möglich vermieden werden.“ 

- Die vorgesehenen Nutzungen Woh-
nen, Handel, Gewerbe und Kita lassen 
nach derzeitigem Kenntnisstand keine 
erheblichen schädlichen Umweltaus-
wirkungen und Auswirkungen auf 
Schutzgebiete oder besonders emp-
findliche Gebiete erwarten.  

 
 

2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes 

2.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Schutzgebiete 
In ca. 850 m Luftlinie Entfernung Richtung Osten liegt entlang der Elbe das Landschaftsschutzgebiet 
„Pirnaer Elbtal“, das gleichzeitig FFH- und SPA-Gebiet ist („Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg“). In 
ca. 100 m Luftlinie Entfernung Richtung Süden liegt das FFH-Gebiet „Unteres Müglitztal“.  
FFH- und SPA-Gebiete sind Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die in einem europäischen 
Schutzgebietsnetz „Natura 2000“ zusammengefasst sind. Übergeordnetes Ziel ist die Wiederherstel-
lung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes von ökologisch besonders wertvollen Lebens-
räumen und zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Gesetzliche Grundlage sind die Europäi-
schen Richtlinien 92/43/EWG und 2009/147/EG und die Regelungen im BNatSchG Abschnitt 2 §§ 31-
35.  
Das Plangebiet selbst ist nicht Bestandteil eines Schutzgebietes und wird auch nicht von einem Schutz-
gebiet tangiert.   
 
Fauna 
Im Zusammenhang mit dem Planverfahren wurden Untersuchungen durchgeführt, deren Ergebnisse 
in der Unterlage „Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung“ zusammengestellt sind.  
Erstmals erfolgten im Winter 2020/2021 Untersuchungen des Gehölzbestandes und der abzureißen-
den Gebäude. 
In die weiteren artenschutzrechtlichen Untersuchungen, die im Frühjahr 2021 bis Herbst 2021 erfolg-
ten, wurden die Artengruppen Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien/Zauneidechsen, Käfer und Schmet-
terlinge einbezogen.  
 
Biotope 
Am 25.11.2020 wurde eine Bestandserfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Areals durchge-
führt. Die nachfolgende Tabelle gibt dazu einen Überblick. Grundlage für die Einteilung waren die Bio-
top- und Nutzungstypen gemäß der Biotoptypenliste Sachsen aus der „Handlungsempfehlung zur Be-
wertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“, SMUL 2009 [3]. Anhand dieser Vorlage 
wurde im Rahmen der Grünordnungsplanung eine Bewertung vorgenommen.  
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Tabelle 3: Biotoptypen- und Nutzungsarten im Planungsgebiet   

Code  Biotop-/Nutzungstyp 
02.02.400 Baumgruppe weitständig 
02.02.410 Baumreihe 
02.02.430 Einzelbaum 
02.02.450 Höhlenreicher Einzelbaum 
03.04.120 Naturferner Graben 
06.03.000 Intensivgrünland, Ansaatgrünland 
09.06.500 Aufschüttung 
11.01.230 Halböffentliche Gebäude mit Grünfläche 
11.01.410 Einzelhaussiedlung  
11.02.100 Industriegebiet inkl. Grün- und Ruderalflächen 
11.02.500 Brachflächen von Industrie und Gewerbeanlagen 
11.03.700 Garten und Grabeland 
11.03.900 Abstandsfläche 
11.04.100 Straße/Weg vollversiegelt 
11.04.300 Garagenanlage, teilversiegelt 

 

2.1.2 Schutzgut Boden  

Regionalgeologisch befindet sich das Plangebiet in den kreidezeitlichen Pläner-Ablagerungen der 
Elbzone, die heute oftmals durch spätere Ablagerungen überdeckt ist. Der Pläner (= Kalkmergel) fun-
giert als Grundwasserstauhorizont [4]. Die vorkommende Gesteinsart ist Mergel und die Bodenart ist 
überwiegend Vega, Auengley aus Auensand (-lehm, -ton). Im südwestlichen Bereich entlang der Hein-
rich-Heine-Straße befindet sich laut der BÜK 400 Pseudogley aus Loesslehm. Die Wasserleitfähigkeit 
ist mittel bis hoch. 
Darüber befinden sich aus dem Quartär pleistozäne Ablagerungen. 
Nach Nordosten schließt sich, getrennt durch das tektonische Element der Lausitzer Überschiebung, 
die Lausitzer Antiklinalzone an [5]. 
Der Versiegelungsgrad des Projektgebietes liegt bei ca. 70 %, wodurch die Versickerungsfähigkeit und 
die Fähigkeit der Grundwasserneubildung des Bodens stark beeinträchtigt sind, zumal der Boden stark 
anthropogen überprägt ist und somit die Bodenfunktionen beeinträchtigt sind, im Gegensatz zu natür-
lich gewachsenen Böden [5] . 
Folgende im Plangebiet gelegene Flurstücke sind im Sächsischen Altlastenkataster (SALKA) unter der 
Bezeichnung „Heidenauer Maschinenfabrik“ mit der Altlastenkennziffer 87214019 erfasst: 358/f, 361, 
361/a, 362/b, 362/1, 362/2, 362/3, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2, 390/1, 390/2, 390/3, 390/4, 396 sowie 
414 und 415 (die beiden letztgenannten Flurstücke wurde inzwischen geteilt und entsprechen nun 
414/1 (Teilfläche), 414/2, 415/2). 
Für den Altstandort wurden bisher folgende Untersuchungen durchgeführt: Historische Erkundung 
2010, Historische Erkundung 2016, Orientierende Untersuchung 2017. 
Es gibt einen Hinweis auf eine ehemalige Tankstelle im nordöstlichen Teil des Plangebietes (Flurstück 
388/2). Weiterhin werden Informationen zu partiellen Bodenkontaminationen gegeben. 
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Es liegen aktuell „Untersuchungen zum Altlastenverdacht aus der gewerblichen Vornutzung“ vor (IFG, 
2022). Darin wird der Wirkungspfad Boden-Grundwasser betrachtet. Für das Gebiet sind geogen er-
höhte Konzentrationen an Arsen und weiteren Schwermetallen bekannt. Außerdem erfolgten teil-
weise auch anthropogene Aufschüttungen mit Kontaminationen. Mit den abgeteuften 16 Kleinramm-
bohrungen wurden vorwiegend oberflächennahe Bodenschichten bis zu 2m untersucht. Insgesamt 
wurden keine extrem starken Schadstoffbelastungen festgestellt, weshalb Sofortmaßnahmen zur Ab-
wehr akuter Gefahren nicht notwendig sind. In dem Gelände einer Maschinenfabrik wurden organi-
sche Schadstoffe wie Mineralölkohlenwasserstoffe (MKW) nachgewiesen. Die Bodenbelastung mit 
MKW wird jedoch insgesamt als gering bewertet. Eine Schadstoffausbreitung bis zum Grundwasser ist 
nicht zu erwarten. Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) wurden im Bereich der Halle 
2a nachgewiesen, jedoch in geringen Konzentrationen. Für die Schwermetalle Cadmium, Chrom, Kup-
fer, Quecksilber und Zink wurden keine erhöhten Konzentrationen gemessen. Die Arsenkonzentratio-
nen weisen je nach Bohrpunkt eine große Bandbreite auf, liegen aber größtenteils über dem Prüfwert 
für Kinderspielflächen bzw. für Wohngebiete. Die Bleibelastungen schwanken ebenfalls sehr stark, wo-
bei teilweise die Prüfwerte für Kinderspielflächen und Wohngebiete überschritten werden. Auch be-
züglich Nickel wird der Prüfwert für Kinderspielflächen an zwei Bohrpunkten überschritten. Einträge 
der  Schwermetalle in das Grundwasser werden aber insgesamt wegen der fehlenden Mobilisierung 
als unwahrscheinlich eingeschätzt. 
 

2.1.3 Schutzgut Wasser 

In geringer Entfernung zum Plangebiet befindet sich der Flusslauf der Müglitz als Gewässer 1.Ordnung. 
Der das Plangebiet querende Mühlgraben hat als solcher keine Funktion mehr und wird auch nicht als 
wasserführender Kanal ertüchtigt werden können. 
Das Plangebiet ragt im Osten und Westen in ein aktuell noch rechtswirksam festgesetztes Über-
schwemmungsgebiet (HQ 100), das in der Planzeichnung dargestellt ist.  
Nach § 76 (2) WHG sind die Festsetzungen an neue Erkenntnisse anzupassen. Es liegen neue Berech-
nungen des Hochwasserrisikos für das Stadtgebiet Heidenau vor (Ingenieurbüro INROS LACKNER, 
Stand 12.06.2020), wonach bei einem HQ100 der Müglitz das Plangebiet lediglich noch im Bereich der 
Unterführung der Mühlenstraße unter der Bahntrasse betroffen ist. Im Falle eines HQ200 wäre das 
Plangebiet jedoch fast vollständig betroffen. 
Nach Auskunft der Unteren Wasserbehörde werden die festgesetzten Überschwemmungsgebiete auf 
der Grundlage der aktuellen Hochwassergefahren- und -risikokarten für das Stadtgebiet Heidenau der-
zeit überarbeitet. Nach erfolgter Aktualisierung im Laufe des Jahres 2021 werden voraussichtlich keine 
Bauflächen des Bebauungsplanes M13/1 „MAFA-Park“ im festgesetzten Überschwemmungsgebiet lie-
gen. Lediglich der Straßenabschnitt an der Mühlenstraße im Bereich der Bahnunterführung wird wei-
terhin betroffen sein. 
Der gesamte Bereich des Plangebietes wird jedoch weiterhin als „überschwemmungsgefährdetes Ge-
biet“ eingestuft werden. 
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Der relevante quartäre Porengrundwasserleiter wird durch die weichselkaltzeitlichen Flusskies und -
sand gebildet. In der Historischen Erkundung wird ein Grundwasserflurabstand von ca. 3 bis 5 m ange-
geben. Entsprechend des Gefälles der Quartärbasis ist mit einem nach N bis NNE gerichteten Grund-
wasserstrom (Richtung Elbe) zu rechnen.  

2.1.4 Schutzgut Fläche 

Die Fläche wurde langjährig industriell und gewerblich genutzt. Insgesamt liegt die derzeitige Flächen-
versiegelung bei ca. 70 % der Fläche des Plangebietes (59.985 m2).  
 

2.1.5 Schutzgut Klima und Luft 

Das Plangebiet befindet sich in der Pirna-Heidenauer Niederterrasse im Übergangsbereich von abneh-
mender atlantischer zu zunehmender kontinentaler Klimaausprägung. Durch seine Lage am südöstli-
chen Rand der Dresdner Elbtalerweiterung zählt Heidenau zu den klimatisch begünstigten Naturräu-
men Sachsens.  
Die Temperaturen liegen in der warmen Jahreszeit (Juni bis Mitte September) täglich durchschnittlich 
über +20 °C. In der kalten Jahreszeit zwischen Mitte November bis Mitte März liegen die durchschnitt-
lichen Temperaturen zwischen -2 °C und +3 °C. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt +10 °C [6]. Als 
Jahresniederschlagsmittel wird für Heidenau 608 mm angegeben [6].  
Zudem wird das Klima durch die überregionalen Südwest- und Westwinde bestimmt. Die lokalklimati-
schen Verhältnisse werden maßgeblich durch die Geländemorphologie sowie durch überbaute Flächen 
sowie Bewuchs beeinflusst. Das Plangebiet liegt bedingt durch die innerstädtische Lage mit einem ho-
hen Anteil versiegelter Flächen in einem überwärmten Gebiet.  
 

2.1.6 Schutzgut Landschafts- und Ortsbild 

Das Landschaftsbild ist durch die bebaute innerörtliche Lage geprägt. Im Norden und Nordosten schlie-
ßen sich Gleisanlagen der Deutschen Bahn an. Südlich, westlich und nordwestlich befinden sich Stra-
ßen und Gebiete mit vorhandener Wohnbebauung. Das Plangebiet hat nur eine untergeordnete Be-
deutung für das Landschaftsbild, da es bereits als Gewerbe- und Industriegebiet geprägt ist. Die im 
Gebiet vorhandenen meist ruderalen Grünstrukturen sowie etliche Altgehölzbestände, insbesondere 
am Rand des Plangebietes, gliedern das überwiegend versiegelte Gelände und stellen positive Ele-
mente in Bezug auf das Orts- und Landschaftsbild dar. Der bisher hohe gewerbliche Nutzungsgrad, 
zahlreiche baufällige Gebäude und teilweise vorhandene Müllablagerungen stellen jedoch visuelle 
Störfaktoren in Bezug auf Orts- und Landschaftsbild dar und sollen durch die Neuordnung des Gebietes 
beseitigt werden. 
 

2.1.7 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich mehrere kulturhistorische Bauwerke. 1912 
wurde die Maschinenfabrik als Zweigwerk in Heidenau mit Pförtnerhaus und Kontorgebäude (Nr. 2), 
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Maschinenhaus, Holzbearbeitungshalle, Garage, drei Werkshallen (Nr. 4), Sanitärgebäude, Lagerge-
bäude und Fachwerkgebäude mit Verbindungsbau errichtet. Ebenfalls im Geltungsbereich steht die 
Villa Lehmann, die als Fabrikantenvilla um 1910 erbaut wurde [6]. 
 

2.1.8 Schutzgut Mensch und seine Gesundheit 

Das Gebiet hat keine direkte Bedeutung für die Erholungsnutzung und das Wohnumfeld, da keine öf-
fentlichen Wegestrukturen oder Aufenthaltsmöglichkeiten im Areal bestehen. Das Areal wirkt aktuell 
als größere Brachfläche mit Gehölzbeständen weitgehend neutral auf die umliegenden Anwohner.  
Das Plangebiet ist kaum Lärmimmissionen durch angrenzenden Straßenverkehr ausgesetzt, da es sich 
um untergeordnete Straßen im innerörtlichen Netz handelt. Allerdings wirken die Lärmimmissionen 
der angrenzenden Bahnstrecke auf das Gebiet ein. 
Im Jahr 2022 wurde eine nutzungsbezogene Gefährdungsabschätzung im Plangebiet durchgeführt 
(IFG, 2022). Dabei wurde der Wirkungspfad Boden-Mensch betrachtet. Insgesamt wurden keine ext-
rem hohen Analysenwerte ermittelt, sodass Sofortmaßnahmen zur Abwehr akuter Gefahren nicht not-
wendig sind. Jedoch wurde im Ist-Zustand für den Großteil der Flächen das Vorhandensein einer schäd-
lichen Bodenveränderung durch eine Schadstoffbelastung festgestellt, durch welche eine Gefährdung 
der menschlichen Gesundheit insbesondere beim direkten Kontakt Boden-Mensch nicht ausgeschlos-
sen werden kann. Dabei wurden die Prüfwerte der BBodSchV zugrunde gelegt. 
 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  

2.2.1 Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen 

Aufgrund der Lage des Plangebietes im bauplanungsrechtlichen Innenbereich ist die Eingriffsregelung 
des Bundesnaturschutzgesetzes nach § 18 Abs. 2 nicht anzuwenden, jedoch gelten die Bestimmungen 
des Arten- und Biotopschutzes. 
Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen durch die Planung können entstehen durch die Beseitigung bzw. 
Überbauung von Biotopstrukturen wie z.B. Ruderalflächen, Gehölzflächen und Einzelbäumen, durch 
die Beseitigung von Altgebäuden, in denen gebäudebewohnende Arten (v.a. Fledermäuse, Vögel) le-
ben können und durch bauzeitbedingte Auswirkungen wie Lärm und Erschütterungen. 
Vor allem der Abriss von Altgebäuden, die insbesondere im Fassaden- und Dachbereich, aber auch im 
Inneren der Gebäude, gebäudebewohnenden Vögeln und Fledermäusen Lebensraum bieten können, 
stellt eine potentielle Gefährdung für diese Arten dar. 
Deshalb wurden beim Anfang 2021 erfolgten ersten Teil des Abrisses von Altgebäuden vor allem im 
Südteil des Plangebietes artenschutzrechtliche Untersuchungen an den abzureißenden Gebäuden 
durchgeführt, die im Einzelnen in der Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung dokumentiert sind. 
Auch Einzelgehölze, Sukzessionsgehölze und Ruderalfluren bieten Lebensräume vor allem für Brutvö-
gel, Reptilien und Insekten, die durch die geplanten Baumaßnahmen beeinträchtigt werden können. 
Deshalb wurden im Laufe des Jahres 2021 in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde weitere Arter-
fassungen dieser Artengruppen durchgeführt, die als Grundlage für die Festlegung angemessener ar-
tenschutzrechtlicher Maßnahmen dienen sollen. Es wird auf die Ergebnisse der Artenschutzprüfung 
verwiesen. 
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Die meist randlich vorkommenden Großgehölze im Plangebiet werden so weit wie möglich erhalten 
und in die Planung einbezogen.  
 

2.2.2 Auswirkungen auf Fläche, Boden und Wasser 

Im Vordergrund der Betrachtung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Fläche, Boden und Wasser 
steht die Überbauung und Überprägung von Freiflächen und Böden. Versiegelte Flächen beeinträchti-
gen die natürlichen Bodenfunktionen erheblich und stellen eine Belastung des Gebietswasserhaushal-
tes dar, indem es zu einem zusätzlichen Oberflächenwasserabfluss, zu einer verminderten Versicke-
rung und damit Einschränkung der Grundwasserneubildung kommt. 
Dadurch, dass das Plangebiet stark gewerblich-industriell stark vorgeprägt ist, kann diesbezüglich von 
einer hohen Vorbelastung ausgegangen werden.  
Die Planung sieht drei Wohngebiete (GRZ 0,3; 0,4), sechs Urbane Gebiete (GRZ 0,6; 0,8) sowie zwei 
Flächen für den Gemeinbedarf (GRZ 0,5; 0,6) vor. Durch die geplante Bebauung kommt es zu einer 
maximalen Flächenversiegelung von bis zu ca. 45.784 m². Zusätzlich werden durch geplante Verkehrs-
flächen ca. 9.541,5 m² versiegelt. Dies ergibt eine maximal mögliche Gesamtversiegelung im Plange-
biet von ca. 55.325 m². Demgegenüber liegt die bisherige Flächenversiegelung des Gebietes durch 
Gebäude und Verkehrsflächen bei ca. 59.985 m2.  
Damit liegt eine Verringerung der Versiegelung von ca. 4.660 m² vor. Somit kommt es durch die Pla-
nung zu keiner zusätzlichen Neuversiegelung gegenüber dem Ist-Zustand. Darüber hinaus werden 
neu zu errichtende Gebäude mit Flachdach ausgebildet, welche zu mindestens 70% extensiv zu begrü-
nen sind und geplante Gebäude mit mehr als 6 Geschossen mit intensiver Begrünung. Das ergibt eine 
Fläche von mind. ca. 11.380 m² extensiver Dachbegrünung und ca. 3.508 m² intensive Dachbegrünung. 
Durch eine Dachbegrünung wird das Regenwasser zeitweilig im Boden zurückgehalten, von den Pflan-
zen aufgenommen und über die Verdunstung wieder abgegeben. Dadurch können maximale Abfluss-
spitzen bei Starkregenereignissen um 50 bis 100%, je nach Intensität der Begrünung, gemindert wer-
den. Zudem hat die Verdunstung und Verschattung einen kühlenden Effekt auf Wärme- und Hitzein-
seln und der Wärmeeintrag in die Umgebung wird um 30-60% vermindert. Die Dachbegrünung hat so 
einen zusätzlichen positiven Effekt auf das Kleinklima und die intensive Begrünung steigert die Aufent-
haltsqualität.  
Die Gefährdungsabschätzung zum Wirkungspfad Boden-Grundwasser (IFG, 2022) geht davon aus, dass 
eine Deponierung belasteter Massen (>Z2) erforderlich ist. Eine ingenieurtechnische Begleitung aller 
Erdbauarbeiten mit baubegleitenden Schadstoffuntersuchungen ist notwendig. Für die Bereiche mit 
hohen Belastungen an Arsen und PAK, die offen und unversiegelt bleiben sollen, wird außerhalb von 
zu erhaltenden Bäumen ein Bodenaustausch/Bodenauftrag mit einer Mindestdicke von 1m empfoh-
len. Damit soll langfristig die Durchsickerung und damit ein potentieller Schadstofftransport minimiert 
werden. Diese Maßnahmen sollen mindestens die Grundflächen der früheren Gebäude 2a, 4.1 und 4.2 
abdecken. Für den Mühlgraben ist eine Sediment- und Müllberäumung erforderlich. 

2.2.3 Auswirkungen auf Klima und Luft 

Da es sich überwiegend um Wohngebiete und Urbane Gebiete handelt und lufthygienisch belastende 
Anlagen oder emittierende Betriebe hier nicht zulässig sind, gehen vom Plangebiet diesbezüglich keine 
relevanten Belastungen für das angrenzende Stadtgebiet von Heidenau aus. 
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Bezüglich der von außen auf das Plangebiet einwirkenden lufthygienischen Belastung sind ebenfalls 
keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, da entsprechende Anlagen fehlen. Im Areal selbst wer-
den durch die geplanten Bäume, Freiflächen und extensive wie auch intensive Dachbegrünungen die 
Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Kleinklima geschaffen. Die extensive wie auch die intensive 
Dachbegrünung reduzieren Oberflächentemperaturen und erhöhen die Luftfeuchtigkeit durch die 
Speicherung des Niederschlagswassers.  
 

2.2.4 Auswirkungen auf Landschafts- und Ortsbild 

Die geplante Bebauung mit einzelnen Hochhäusern verändert den Gebietscharakter deutlich, da sich 
im Umfeld eine Wohnbebauung mit max. 4 Vollgeschossen befindet. Die Planung sieht Gebäude mit 
bis zu 15 Vollgeschossen vor.  
Die Durchgrünung des Wohngebietes mit Bäumen und Sträuchern sowie Stauden und Blumenwiesen 
sowie die Flächen mit extensiver und intensiver Dachbegrünung tragen positiv zur visuell-ästhetischen 
Entwicklung des Areals bei. 
 

2.2.5 Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter 

Im untersuchten Areal befinden sich Kulturdenkmale, die in Abstimmung mit der Denkmalschutzbe-
hörde soweit möglich erhalten und fachgerecht saniert werden sollen. Diese werden somit in die Pla-
nung einbezogen, ihr baulicher Charakter wird durch die Sanierung hervorgehoben und dies trägt zu 
einer positiven visuell-ästhetischen Entwicklung des Areals bei. Beim Auftreten archäologischer Funde 
ist entsprechend § 20 SächsDSchG zu verfahren.  
 

2.2.6 Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

Hier sind insbesondere Belastungen durch Lärm, Luftschadstoffe und Erschütterungen relevant. Insbe-
sondere im Bereich der geplanten Wohnnutzungen ist dafür Sorge zu tragen, dass § 50 BImSchG 
„Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen“ eingehalten werden kann. Die insbesondere von der 
Bahnstrecke ausgehenden Lärmimmissionen dürfen die zulässigen Orientierungswerte nach DIN 
18005 „Schallschutz im Städtebau“, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung von Elementen des ak-
tiven und/oder passiven Schallschutzes, und durch eine geeignete Anordnung sensibler Nutzungen 
nicht überschreiten. Dies ist gutachterlich nachzuweisen. 
Notwendige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Lärmeinwirkungen ergeben sich insbesondere 
durch die Belastungen aus Verkehrslärm. Der Lärmaktionsplan 2018 der Stadt Heidenau bietet eine 
Orientierung zur Beurteilung der auf das Gebiet einwirkenden Lärmbelastungen. Die Lärmbelastung, 
die durch den Bahnverkehr verursacht wird, ist deutlich höher einzuschätzen als diejenige des Stra-
ßenverkehrs. Seitens der DB Netz AG sind bereits aktive Schallschutzmaßnahmen geplant. Vorgesehen 
sind Schallschutzwände beidseitig der Bahntrasse mit einer Höhe bis zu 3,00 m. Nach der Umsetzung 
dieser Maßnahmen wird sich die Lärmbelastung für das Plangebiet, insbesondere für die besonders 
lärmsensitiven Nutzungen wie Kindertageseinrichtung und Wohnnutzungen, maßgeblich verringern. 



Stadt Heidenau: 
Bebauungsplan M 13/1 „MAFA-Park“  Umweltbericht, Stand: 07.07.2023 

SCHULZ UMWELTPLANUNG, PIRNA 

14 

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass im Plangebiet erhöhte Anforderungen an die Schalldämmung 
der Außenbauteile bestehen, insbesondere der Fenster. Durch geeignete Grundrissgestaltungen soll-
ten darüber hinaus besonders schutzbedürftige Räume, z.B. Schlafräume und Kinderzimmer zu den 
geringer belasteten Gebäudeteilen ausgerichtet werden. 
 
Durch die beabsichtigten Nutzungen im Plangebiet wird in Heidenau ein neuer Siedlungsschwerpunkt 
geschaffen, mit zahlreichen Einrichtungen des täglichen Bedarfs, Dienstleistungsbetrieben und kultu-
rell-sozialen Einrichtungen. Die Attraktivität der Stadt kann dadurch erheblich gesteigert werden. 
Bauzeitlich kann es zu erhöhten verkehrlichen Belastungen durch den Baustellenverkehr kommen. 
Nach der Fertigstellung des Gebietes wohnen in der Heidenauer Innenstadt wesentlich mehr Men-
schen, sodass ebenfalls mit einer erhöhten Verkehrsfrequentierung zu rechnen ist. Der Standort ist 
jedoch gut mit dem ÖPNV vernetzt. Viele Einrichtungen können von den Anwohnern fußläufig oder 
mit dem Rad erreicht werden. Außerdem wird ein attraktives Wohnumfeld mit Fußwegen, Großgrün 
und Parkanlagen gestaltet, sowie Dachgärten angelegt. 
Die nutzungsbezogene Gefährdungsabschätzung aus der „Untersuchung auf schädliche Bodenverän-
derungen durch anthropogene Aufschüttungen“ (IFG, 2022) hat festgestellt, dass bezüglich einzelner 
Schadstoffe im Boden Prüfwertüberschreitungen vorliegen und daher Maßnahmen durchzuführen 
sind, die eine Gesundheitsgefährdung für den Menschen ausschließen. Gemäß BBodSchG ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, schädliche Bodenveränderungen so zu sanieren, dass dauerhaft 
keine Gefahren für den Einzelnen bzw. für die Allgemeinheit bestehen. Für Flächen mit festgestellten 
Überschreitungen der Prüfwerte sind somit Sicherungs- und Dekontaminationsmaßnahmen erforder-
lich, die eine Ausbreitung der Schadstoffe langfristig verhindern bzw. die Gefahren durch die vorhan-
denen Schadstoffe unterbinden. Um Gefährdungen der menschlichen Gesundheit im Rahmen der spä-
teren sensiblen Nutzung zu verhindern empfiehlt die Studie (IFG, 2022) eine Abdeckung der relevanten 
Flächen, welche unversiegelt bleiben. Als Abdeckmaterial wird hier ein Bodenauftrag mit einer Min-
destdicke von 0,35m empfohlen.  
 

2.2.7 Entwicklung bei Nicht-Durchführung der Planung 

Im Falle der Nichtdurchführung der Planung ist damit zu rechnen, dass sich an den bisherigen Nut-
zungsarten des Plangebietes nichts Wesentliches ändert, d.h. der weitere Verfall vieler Altgebäude 
würde ohne Investition voranschreiten und die Auswirkungen auf das Stadtbild wären eher negativ. 
Solange die Bausubstanz dies noch erlaubt, würden die Gebäude wie bisher überwiegend durch Klein-
gewerbetreibende genutzt werden. Auf bereits verfallenen und beräumten Flächen würde die Sukzes-
sion voranschreiten und Sukzessionsgehölze würden sich ausbreiten.  
 

2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich erheblich 
nachteiliger Umweltwirkungen 

Allgemeine umweltbezogene Zielvorstellungen sind: 
- der Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umweltwirkungen, wie z.B. Lärmimmissionen, 
- die Bodenversiegelung und -verdichtung so gering wie möglich zu halten, 
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- das Retentionsvermögen der Fläche, die sich im Überschwemmungsgebiet befindet, nicht zu 
beeinträchtigen 

- die Durchgrünung des Gebietes zu gewährleisten  
- die artenschutzrechtlichen Belange zu beachten. 

 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft können durch folgende grünordnerische Maßnahmen bzw. 
Festsetzungen minimiert bzw. ausgeglichen werden: 

- Begrünung der nicht überbaubaren Freiflächen innerhalb der allgemeinen Wohngebiete und Ur-
banen Gebiete 

- Erhaltung von wertvollen Bestandsbäumen  
- Gewährleistung der Durchgrünung des Gebietes durch Festsetzung von Mindestbepflanzungs-

vorschriften auf den Grundstücksflächen 
- Verwendung standortgerechter Gehölzarten; entlang der Verkehrsflächen klimaangepasste 

Straßenbäume. 
 
Weiterhin wird die Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen durch folgende Maßnahmen 
gewährleistet: 

- Verwendung insektenschonender und fledermausgerechter Beleuchtungsmittel  
- Gehölze dürfen nur von Oktober bis Februar gefällt werden; außerhalb des Zeitraumes Kontrolle 

durch eine sachverständige Person (ökologische Baubegleitung) 
- Bauliche Aktivitäten an Altgebäuden unter Beachtung der Brut- und Wochenstubenzeiten von 

gebäudebewohnenden Vögeln und Fledermäusen 
- Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme werden Ersatzquartiere in Form von Sommer- und Fas-

sadenquartieren für Fledermäuse sowie Ersatznistkästen für Vögel angebracht 
- An der nordöstlichen Plangebietsgrenze wird parallel zur angrenzenden Bahnstrecke vor Baube-

ginn ein temporärer Reptilienschutzzaun aufgestellt 
- Umsiedlung der Zauneidechsen auf geeignete Habitatflächen außerhalb des Schutzzaunes. 

 

3 Zusätzliche Angaben 

3.1 Technische Verfahren bei der Umweltprüfung 

Zur Beurteilung der Planung aus Sicht von Natur und Landschaft wurde ein Grünordnungsplan erstellt, 
der den Zustand von Natur und Landschaft im Plangebiet bewertet. Dieser greift auf eine Biotopkar-
tierung nach dem sächsischen Biotopschlüssel als fachliche Grundlage zurück. Eine Untersuchung ge-
schützter Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG wurde durchgeführt (Spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung). 

3.2 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwachung 

Auf der Grundlage des Artikels 10 der Plan-UP-Richtlinie 2001 sind die erwarteten erheblichen Um-
weltauswirkungen formalisiert zu überwachen. Nach § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die auf-
grund der Durchführung der Bauleitpläne entstehenden „erheblichen Umweltauswirkungen, […] um 
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insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen“. 
 
 
 
 
Folgende Überwachungsmaßnahmen werden in diesem Fall für sinnvoll erachtet: 
• Überprüfung der festgesetzten Art und des festgesetzten Maßes der baulichen Nutzung 
• Überprüfung der Durchführung der festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen 
• Überprüfung der Durchführung der artenschutzrechtlichen Maßnahmen. 

 

3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschafts- und 
Ortsbild sowie Kultur- und Sachgüter. Zudem erfolgen Angaben zur Berücksichtigung dieser Auswir-
kungen in den grünordnerischen und den sonstigen umweltbezogenen Festsetzungen und Hinweisen. 
Die umweltfachliche Beurteilung erfolgt auf der Grundlage des Ausgangszustandes des Plangebietes, 
so wie es Ende 2020 zum Untersuchungszeitpunkt geprägt war. Die faunistischen Erfassungen wurden 
2020 im Zuge des begonnenen Abrisses von Altgebäuden begonnen und 2021 unter Berücksichtigung 
des mit der Naturschutzbehörde abgestimmten Untersuchungsprogramms fortgesetzt (siehe Arten-
schutzprüfung). 
Durch die festgesetzten umweltbezogenen und grünordnerischen Maßnahmen ist eine Minimierung 
von Auswirkungen auf die Schutzgüter möglich. Wertvolle Einzelbäume und Gehölzgruppen im Plan-
gebiet werden so weit wie möglich erhalten und entsprechend im Bebauungsplan festgesetzt.   
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Gesetze und Verordnungen 
 
BauGB 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist 
 
BauNVO 
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist 
 
BBodSchVO 
Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12. Juli 1999 (BGBl. I S. 1554), die zuletzt durch 
Artikel 126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 
 
BNatSchG 
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8.Dezember 2022 geändert worden ist 
 
SächsNatSchG  
Sächsisches Naturschutzgesetz vom 6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist 
 
BImSchG 
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 
1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I 
S. 1792) geändert worden ist. 


